NIEDERSCHRIFT

UBER DIE

OFFENTLICHE SITZUNG DES STADTRATES

DER STADT BURGHAUSEN

IM GROREN SITZUNGSSAAL DES RATHAUSES

AM 13.04.2011

FOLGENDE 24 STADTRAT-MITGLIEDER SIND ANWESEND:

Erster Biirgermeister
Herr Hans Steindl

Zweite Biirgermeisterin

Frau Christa Seemann

Dritter Bilirgermeister

Herr Rupert Bauer

Stadtrat

Frau Sabine Bachmeier

Herr Norbert Englisch

Herr Helmut Fabian

Frau Doris Graf

Frau Sabine Grundler

Herr Werner Jedlitschka

Herr Franz Kammhuber

Herr Roland Resch

Herr Klaus Schultheil®

Herr Norbert Stadler

Frau Gertraud Ertl

Herr Bernhard Harrer

Herr Gerhard Hubner

Herr Paul Kokott

Herr Dr. Gerfried Schmidt-Thro
Herr Norbert Stranzinger bis 16:00 Uhr
Herr Klaus Strau3berger

Herr Peter Schacherbauer
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Frau Friederike Stiickler
Herr Gunter Strebel

Herr Dr. Klaus Blum

Berichterstatter

Herr Helmut Best

Herr Michael Bock

Herr Max Hennersperger
Herr Helmut Lohr

Herr Fritz Schwabenbauer

Protokollfiihrer
Herr Christian Edenhoffer

ENTSCHULDIGT ABWESEND:

Stadtrat

Frau Fini Neumayer krank
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Herr Erster Blirgermeister Hans Steindl eréffnet um 14:00 Uhr die 6ffentliche Sitzung des Stadtrates. Herr
Erster Birgermeister Hans Steindl stellt die ordnungsgemafle und fristgerechte Ladung sowie die
Beschlussfahigkeit fest. Die Tagesordnung wird mit der vorgelegten Erganzung, dem Tagesordnungspunkt
3.5 (Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 91 — wird abgesetzt) genehmigt. Die vorgetragene
Entschuldigung wird anerkannt.

Mit allen 24 Stimmen

Totengedenken fiir

Herrn Alexander Freiherr von Branca

Trager der Goldenen Ehrennadel der Stadt Burghausen

Herr Alexander Freiherr von Branca ist im Alter von 92 Jahren verstorben.

Bereits Ende der 60-er Jahre hat Freiherr von Branca mit der Gestaltung der Eckhauser am Durchbruch zur
neuen Uferstralle erste bedeutende Zeichen in Burghausen gesetzt.

Seine mit Abstand wichtigste Arbeit - und bis heute pragendes Element der gesamten Burghauser Altstadt -
ist aber die Gestaltung des Stadtplatzes nach dem Bau der Tiefgarage mit weitldufigen Frei- und
FuRBgangerbereichen und der Mitwirkung bei der Planung und Einbindung der erforderlichen
ErschlieBungsanlagen in das historische Ensembile.

Auch in der Folge war Freiherr von Branca ein geschatzter und wichtiger Berater in architektonischen und
kiinstlerischen Fragen der Altstadtsanierung bis hin zur Gestaltung der Burghauser Spitalvorstadt.

Die Stadt Burghausen hat Alexander Freiherr von Branca in Anerkennung seiner aullerordentlichen
Verdienste im Jahr 1977 die Goldene Ehrennadel der Stadt Burghausen verliehen.

Die Stadt Burghausen wird dem Verstorbenen stets ein ehrendes Andenken bewahren.
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2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4,

41.

4.2.

5.

5.1.

5.2.

Tagesordnungspunkte:

Genehmigung der Niederschrift tiber den 6ffentlichen Teil der Stadtrats-Sitzung vom 9. Marz 2011
Gemeindeverfassungsangelegenheiten

Satzung zur Anderung der Betriebssatzung fiir die Stadtwerke Burghausen

Bau- und Grundstiicksangelegenheiten

Erganzung und Anderung des Flachennutzungsplanes Burghausen mit integriertem Landschaftsplan fiir den
Bereich Norddstliche Erweiterung "KV-Terminal mit Infrastruktur" westlich der B 20 - Billigungsbeschluss

Vollzug der Baugesetze: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4f fir den Bereich der Wohnsiedlung "Am
Emetsberger Hof", 6&stlich Holzfelder Weg, nérdlich Kreiskrankenhaus, sidlich der Wohnsiedlung "Am
Steindlgut” - erneuter Billigungsbeschluss

Vollzug der Baugesetze: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4 g, Anderung des Deckblatts zum
Bebauungsplan Nr.4 vom 13.07.1982 fir den Bereich WackerstralRe (Ostlich), Nikolaus-Otto-Strale (nordlich)
im beschleunigten Verfahren gemaR § 13a Abs. 1 Satz 2 Ziff. 1 BauGB - Aufstellungsbeschluss

Vollzug der Baugesetze: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33 g fiir den Bereich Ulrich-Schmid-Strafie
(nordéstlich), Am Forstpoint (stdlich, stidostlich); Teilanderung des Bebauungsplanes Nr. 33 a, 1. BA im
beschleunigten Verfahren gemaR § 13 a Abs. 1 Ziff. 1 BauGB — Billigungsbeschluss

Anderung der Satzung iiber die ErschlieBungsbeitrédge / Neufestsetzung der Einheitssatze
Finanzangelegenheiten

Vorbereitung des Rechnungsabschlusses 2010

Antrag der Burghauser Wohnbau GmbH auf Bereitstellung von Mitteln fiir die Bestandserfassung an
stadtischen Gebauden

Sonstiges
Beteiligung an der Kampagne "FairTrade Towns"

Antrag von Herrn StR Fabian wegen Einrichtung eines Halteverbotes entlang des Stadtsaalvorplatzes

Anfragen/Sonstiges

1.

2.

10.

1.

12.

13.

14.

Gratulation an Herrn Heino Brodschelm zur Uberreichung des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse
10 Jahre Partnerschaft mit Ptuj

Paulaner Cup

Verwendung von Recyclingpapier
Parkautomat Hallenbad

"App" der Stadt Burghausen
Behindertenbeauftragter der Stadt Burghausen
Sachstand City-Card

Burg fir Auswartige schwer auffindbar

Burg - Weg zum Liebenweinturm

Chemiepreis

Trimm-Dich-Pfad

neues Salzachzentrum

Burgshuttle
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21.

Genehmigung der Niederschrift liber den offentlichen Teil der Stadtrats-Sitzung vom
9. Marz 2011

Es wird folgender Beschluss gefasst:
Die vorstehende Niederschrift, welche in Abdruck den Stadtratsmitgliedern zugeleitet wurde, wird

geman Art. 54 Abs. 2 GO genehmigt.
Mit allen 24 Stimmen

Gemeindeverfassungsangelegenheiten

Satzung zur Anderunq der Betriebssatzung fiir die Stadtwerke Burghausen

Auf die Ausfiihrungen im HA-Protokoll wird verwiesen.
Entsprechend der Empfehlung fasst der Stadtrat folgenden Beschluss:

Der Stadtrat der Stadt Burghausen erlasst die

Vierte Satzung
der Stadt Burghausen
zur Anderung
der Betriebssatzung fur die Stadtwerke Burghausen

Auf Grund des Art. 88 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern - GO — erlasst
die Stadt Burghausen folgende Satzung:

§1

§ 2 Abs. 1 Satz 1 der Betriebssatzung flir die Stadtwerke Burghausen der Stadt Burghausen vom
19. April 1999, zuletzt gedndert durch Satzung vom 18. November 2010, wird wie folgt geandert:

Nach dem Klammerzusatz wird der Punkt durch die Worte "und der Betrieb des Freibads
Burgkirchen a. d. Alz entsprechend des Betriebsfiihrungsvertrages vom ... 2011/... 2011." ersetzt.

§2
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Marz 2011 in Kraft.
Burghausen, den ...........ccccoiiiiiiiennne.
Stadt Burghausen

HANS STEINDL
ERSTER BURGERMEISTER

Mit allen 24 Stimmen
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3.1.

Bau- und Grundstiicksangelegenheiten

Erginzung und Anderung des Flichennutzungsplanes Burghausen mit integriertem
Landschaftsplan fiir den Bereich Nordostliche Erweiterung "KV-Terminal mit Infrastruktur”
westlich der B 20 - Billigungsbeschluss

Auf die Ausfihrungen im BA-Protokoll wird verwiesen.
Entsprechend der Empfehlung fasst der Stadtrat folgenden Beschluss:

Zum Schreiben der Héheren Landesplanungsbehérde, Reg. von Oberbayern vom 03.03.2011
Das Gremium der Stadt Burghausen nimmt positiv zur Kenntnis, dass die Erganzung und
Anderung des Flachennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan unter Beachtung der
Stellungnahmen vom 14.12.2009, 23.02.2010 sowie vom 5.07.2010 den Erfordernissen der
Landesplanung weiterhin nicht entgegen steht. Da sich gegeniiber dem Verfahren zum bereits
glltigen Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan zum KV-Terminal mit Infrastruktur
mit der nun vorliegenden Erweiterung im Nordosten des KV-Terminals im Umfang von ca. 0,6 ha
(Industriegebietsflache + Erschliefung) keine grundsatzlich neue Ausgangslage darstellt, geht das
zustandige Gremium davon aus, das unter Berlicksichtigung der notwendigen Mafligaben zur
Eingriffsvermeidung, -minderung und dem Kompensationsgebot die entsprechende
Genehmigungsfahigkeit hergestellt werden kann.

Mit allen 24 Stimmen

Zum Schreiben der Bayernets GmbH, Miinchen vom 04.03.2011
Das Gremium nimmt zur Kenntnis, dass die technischen Bereiche der Bayerngas GmbH zum
1.02.2011 in die bayernets GmbH, Minchen Uberflihrt wurden. Diese ist auch kinftig fir das
Leitungsnetz zustandig. Die Gashochdruckleitung Gendorf-Burghausen (2432) DN300/PN70 mit
Begleitkabel tangiert den Ergadnzungs- und Anderungsbereich, liegt allerdings éstlich der B 20.
Regelungen werden innerhalb des Planfeststellungsverfahrens zum KV-Terminal getroffen. Eine
Abstimmung zur Regelung von Querungen wird im Planfeststellungsverfahren vorgenommen. Die
Gashochdruckleitung Gendorf-Schnaitsee (8002) DN800/PN84 mit Begleitkabel verlauft westlich
der B 20, zwar vorwiegend innerhalb des Stadtgebietes, fihrt aber am Vorhaben KV-Terminal auf
der westlichen Anschlussflache im Bereich des sudlichen Hauptgerdumtes vorbei. Die
Nordosterweiterung des KV-Terminals ist davon nicht betroffen.
Die geplante Gashochdruckleitung Burghausen—Finsing DN 1200/PN100 mit Begleitkabel fuhrt
ndrdlich und westlich in ausreichendem Abstand am KV-Terminal mit Infrastruktur vorbei. Die
Flachen der Erganzungs- und Anderungsplanung nordéstlich des KV-Terminals sind nicht beriihrt.
Auswirkungen auf die Planung dirfen deshalb nicht erwartet werden bzw. werden im
Planfeststellungsverfahren geregelt. Die Leitungsfihrungen sind in der Erganzungs- und
Anderungsfassung (FNP mit LP) dargestellt.

Mit allen 24 Stimmen

Zum Schreiben des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt, Augsburg vom 10.03.2011
Der Hinweis auf das Geotop Nr. 171RO06 (Geotopkataster des Landesamtes fir Umwelt) steht
nicht in Zusammenhang mit dem Bereich der Erganzung und Anderung des
Flachennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan - Nordosterweiterung ,KV-Terminal mit
Infrastruktur. Es sind keine Anderungen in der Darstellung und in der Begriindung mit
Umweltbericht veranlasst.

Mit allen 24 Stimmen

Zum Schreiben des Wasserwirtschaftsamtes Traunstein vom 15.03.2011

Anderung wasserwirtschaftlicher Belange:

Es wird festgestellt, dass sich die Situation der wasserwirtschaftlichen Belange durch die
norddstlich des KV-Terminals dargestellte Nutzungserweiterung (0,6 ha
Industriegebietserweiterung und geanderte ErschlieBungsflachen) gegeniiber den bisher in der
glltigen Fassung des Flachennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan westlich der B 20
dargestellten Flachennutzungen nicht merkbar verdndert und eine getrennte Erfassung der
wasserwirtschaftlichen Belange nicht notwendig wird.
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PEOA-Problematik:

Der Geltungsbereich der Flachennutzungsplanergdnzung liegt im Randbereich der vermuteten
PFOA Belastungen im Landkreis Altotting. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch in Randgebieten
bestimmte geringere PFOA-Belastungen nachzuweisen sind. Es ist vorgesehen, dass die Bdden
im Bereich des KV-Terminalstandortes in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt parallel zu
den weiteren Planungsschritten (Planfeststellungsverfahren, Bebauungsplan Nr. 87a) beprobt
werden. Sollten PFOA-Belastungen festgestellt werden, so werden diese Bodenschichten getrennt
entsorgt. Der derzeitige Beprobungsstand lasst nur duRerst geringe PFOA-Belastungen in einem
besonderen Randbereich erkennen. Die weitere Vorgehensweise wird auch mit dem Landratsamt
Altétting abgestimmt. Auf der Grundlage der bisherigen Untersuchungen kann auch im Hinblick auf
den Anderungsbereich — das Bestehen von PFOA-Belastungen unterstellt — jedenfalls nicht von
einem unudberwindbaren Planungshindernis ausgegangen werden.

Mit allen 24 Stimmen

Zum Schreiben der E.ON Bayern AG, Regensburg vom 16.03.2011
In den Folgeplanungen wird die E.ON Bayern AG entsprechend eingebunden. Insoweit im
Einflussbereich der Stadt Burghausen wird darauf geachtet, dass der Bestand, die Sicherheit und
der Betrieb der Spartenanlagen nicht beeintrachtigt werden. Die Sparten der E-ON tangieren das
KV-Terminal im westlichen Randbereich. Die neuerliche Anderung und Ergénzung im
Nordostbereich des KV-Terminals ist davon nicht betroffen. Die Verfahrensbeteiligung erfolgt auch
weiterhin.

Mit allen 24 Stimmen

Zum Schreiben der Gemeinde Haiming (Sitzungs-Protokollauszug) vom 17.03.2011
Das zustandige Gremium beflirwortet die friihzeitige Einbeziehung eines Gemeindevertreters von
Haiming bei der Umsetzung der Verkehrsflihrung im Zufahrtsbereich zur BundesstralRe 20 (B 20)
und zum geplanten KV-Terminal, insbesondere im westlich der B 20 gelegenen Teilbereich. Das
Bemuhen bei den zustandigen Behdrden und sonstigen zustandigen Stellen zur optimalen
Ausschilderung der Verkehrsfliihrung im gesamten Einmindungsbereich liegt auch im Interesse der
Stadt Burghausen und wird entsprechend zugesichert. Im Rahmen der Zustandigkeit der Stadt
Burghausen wird auf eine sichere Radwegeanbindung besonderes Augenmerk gelegt, um
Querungskonflikte mdglichst auszuschlieRen. Eine weitere Beteiligung der Gemeinde Haiming an
der ErschlieBungsplanung sowie der Industriegebietsentwicklung (KV-Terminal mit Infrastruktur)
wird in weiteren Verfahrensschritten, wie dem laufenden Planfeststellungsverfahren und dem
folgenden Bebauungsplanverfahren zum Bebauungsplan Nr. 87 a ,KV-Terminal mit Infrastruktur®
vollzogen.

Mit allen 24 Stimmen

Zum Schreiben der Bayerischen Staatsforsten AOR, Forstbetrieb Wasserburg vom
20.03.2011

Ankauf der Flachen zwischen KV-Terminal und Alzkanal

Der Ankauf von Flachen wird in die Kalkulation des in der Grindung befindlichen
Investorenkonsortiums einbezogen. Verhandlungen zum Kauf der Flachen wurden bereits
begonnen. Derzeit wird ein Wertgutachen im Auftrag des Eigentimers der Flachen (Freistaat
Bayern, Bayern Immobilien GmbH) erstellt. Die Verhandlungen werden entsprechend weiter
geflhrt. Ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem vorliegend relevanten Erganzungs- und
Anderungsumgriff ist jedoch nicht gegeben.

Waldfldchen mit Wuchshéhenbegrenzung

Der Einwand, dass aus den Planen nicht ersichtlich sei, welche Abstandsflachen zum
angrenzenden Wald angedacht sind, spielt in Anbetracht der Geringflgigkeit des vorliegenden
relevanten Erganzungs- und Anderungsumgriffs eine lediglich ganz untergeordnete Rolle. Im
Ubrigen sind die erforderlichen bzw. sinnvollen Abstandsflachen zum angrenzenden Wald und die
damit zusammenhangende Frage der Bewertung des Rodungsumfangs sinnvoller Weise im
Planfeststellungsverfahren zu klaren. Im Weiteren wird davon ausgegangen, dass die im
Folgeverfahren angedachten MafRnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit im Bereich der
randlichen Waldflachen um die Erschliefungsflachen bzw. um die Nutzungsflachen des KV-
Terminals mit Infrastruktur nicht dazu fuhren, dass hier eine andere Nutzung als Wald vorhanden
sein wird. In der Ergénzung und Anderung des Flachennutzungsplanes mit integriertem
Landschaftsplan wird deshalb keine Nutzungsdarstellung fir notwendig erachtet.
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Jagdproblematik

Die Anderung und Erganzung des Flachennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan -
Nordéstliche Erweiterung "KV-Terminal mit Infrastruktur”- westlich der B 20, verandert die Situation
der Jagdausiibung gegeniber den geltenden Nutzungen (0,6 ha Eingriffsfache und 0,6 ha
Waldflache entlang der B 20) nur sehr untergeordnet. Es kann davon ausgegangen werden, dass
sich dadurch keine weitere Erschwernis in der Jagdausibung gegenlber der geltenden
dargestellten Nutzung ergibt. Moégliche Auswirkungen auf die Jagd innerhalb des gesamten
Jagdreviers werden in der Gesamtnutzung der Stadtgebietsflachen westlich der B 20 gesehen,
mussen allerdings aufgrund der Wichtigkeit des KV-Terminals fur den Industriebereich Burghausen
und fir die umgebenden Industriestandorte hingenommen werden. Fir das vorliegende Verfahren
genigt es insoweit festzuhalten, dass daraus jedenfalls keine uniiberwindbaren
Planungshindernisse erwachsen, was auch seitens der Bayerischen Staatsforsten nicht behauptet
wird.

ErschlieRung der Waldflachen

Das Vorbringen zur Schaffung von Zufahrten parallel zum Alzkanal steht in keinem unmittelbaren
Zusammenhang mit dem vorliegend relevanten Ergénzungs- und Anderungsumgriff. Die Frage
wird jedoch Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens fur das KV-Terminal sein. In der
Entwurfsphase des folgenden Planfeststellungsverfahrens wurde die ErschlieBungssituation mit
den Bayerischen Staatsforsten bereits erértert. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine
befriedende Erschlielungsfunktion zur Bewirtschaftung des Staatswaldes (stidlich und nérdlich der
Industrienutzungen westlich der B 20) hergestellt wird. Es wird darauf verwiesen, dass westlich der
B 20 eine durchgangige Nordsudverbindung in Form eines Forstweges am westlichen
Stadtgebietsrand bestehen bleibt. Diese kann auch weiterhin mit Forstfahrzeugen, nérdlich von der
B 20 kommend, befahren werden.

Okologische Ausgleichs-, Kompensations-MaRhahmen

Die konkrete raumliche und sonstige Festlegung des Umfangs von Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen bleibt dem Planfeststellungsverfahren vorbehalten. Fir das vorliegende
Verfahren ist es ausreichend, dass dargelegt ist, dass jedenfalls ausreichende Flachen fiir den
Eingriffsausgleich bestehen und damit ein uniiberwindbares Planungshindernis ausgeschlossen
werden kann. In Abstimmung zwischen mit den Bayerischen Staatsforsten AR (BaySF) wurden im
Zuge des Planungsentwurfs zum Planfeststellungsverfahren Lésungen zugunsten einer flachigen
bzw. gruppenweisen Ausweisung von Biotopbaumen (u. a. Bereich Naturschutzgebiete der Alz —
Bearbeitung derzeit durch das Fachbiro Maier Natureconsult, Altétting) erarbeitet. Weitere
naturschutzfachliche Ausgleichsmalinahmen werden in Raitenhaslach (Waschhauswiese) und am
Brunnenfeld bei Bergham ausgewiesen. Der Bannwaldersatz durch Neuaufforstungen unmittelbar
angrenzend an dem bestehenden Bannwald wird mit den im Umweltbericht aufgeflhrten
Erstaufforstungsflachen beschrieben und ist in ausreichender GrélRenordnung gesichert.

Zweite Ausbaustufe des KV-Terminals

Die Auswirkungen der zweiten Ausbaustufe fir den angrenzenden Wald und seine Funktionen
werden im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens fir das KV-Terminal insgesamt zu klaren sein.
Die zweite Ausbaustufe des KV-Terminals ist in der geltenden Flachennutzungsplanausweisung
westlich der B 20 bereits dargestellt. Es ergeben sich bei der Nordosterweiterung des KV-
Terminals keine diesbezlglichen Veranderungen.

Ver- und Entsorgung

Es ist nicht Aufgabe des Flachennutzungsplanverfahrens, die Ver- und Entsorgung fir das
geplante KV-Terminal abschlieBend zu regeln. Auch dieser Aspekt muss dem
Planfeststellungsverfahren vorbehalten bleiben. Die Ver- und Entsorgung des Gebietes (Abwasser,
Oberflachenwasser, etc.) wurde bereits weitgehend im gtltigen Teil des Flachennutzungsplanes
westlich der B 20 erdrtert und beschrieben. Die Mallgaben werden im weiteren Verlauf im
Planfeststellungsverfahren detailliert erfasst. Eine Beteiligung der Bayerischen Staatsforsten am
Planfeststellungsverfahren ist im bisherigen Rahmen erfolgt und wird zeitnah weiterhin erfolgen.
Durch die geringfugige Nutzungserganzung und —anderung im Nordostbereich um ca. 0,6 ha
Eingriffsflache wird sich die Situation der Ver- und Entsorgung, der Zerschneidung der
umliegenden Waldbereiche des Gebietes nur unbedeutend gegeniiber der bisherigen
Nutzungsdarstellung verandern.

Kartenmaterial

Die verwendeten Kartengrundlagen weisen insbesondere den aktuellen Stand v.a. im Bereich des
neuen Kreisverkehrs noch nicht auf. Die durchgefuhrten MaRnahmen (Kreisverkehr mit Overfly am
Knotenpunkt Wegscheid, etc.) werden zurzeit durch das Vermessungsamt geodatisch
aufgenommen und eingearbeitet. Im fortlaufenden Verfahren kann das dann vermutlich aktuelle
Kartenmaterial eingearbeitet werden.

Mit allen 24 Stimmen
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Zum Schreiben des Landratsamtes Altétting vom 21.03.2011

Sachgebiet Tiefbau

Da die Veranderung der Bannwaldgrenzen in einem getrennten Verfahren behandelt und
genehmigt werden muss, gilt auch weiterhin die derzeitig dargestellte Abgrenzungslinie fir
Bannwald, dies auch bei der Darstellung konkurrierender Nutzungen als Industriegebiets— und
ErschlieBungsbereichsflache. Die Grenze mit dem verwendeten Planzeichen wird unverandert
beibehalten. Der Einwand, wonach die verkehrsmafRige Anbindung auferhalb des Bannwaldes
erfolgen muisse, ist nicht nachvollziehbar. Die Inanspruchnahme von Bannwaldflachen ist, wie
vorliegend gegeben, bei Erflllung der gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere auch
hinsichtlich des sachgerechten Eingriffsausgleichs, gerechtfertigt bzw. hinnehmbar. Hinsichtlich
des Vorbringens betreffend die Darstellung der durchgdngigen Bannwaldabgrenzung wird
versucht, eine verbesserte (nachrichtliche) Darstellung zu wahlen.

Sachgebiet 53 (Landschaftspflege, Griinordnung u. Gartenbau)

Hinsichtlich des Einwandes des Sachgebietes 53 betreffend der Darstellung bzw. den Verlauf der
Bannwaldflachen ist zu betonen, dass eine ,Festsetzung® von Bannwaldflachen im Sinne
bauleitplanerischer Festsetzungen im vorliegenden Verfahren nicht in Betracht kommt. Dessen
ungeachtet wird versucht, eine deutlichere (nachrichtliche) Darstellung der betreffenden Bereiche
bzw. Verlaufe zu erreichen. Die gezogene Schlussfolgerung, es bestehe die Absicht der Stadt
Burghausen, langfristig den gesamten Bannwald westlich der Bundesstralle 20 zugunsten von
Industrieflachen zu ,opfern” ist nicht nachvollziehbar. Dies insbesondere nicht vor dem Hintergrund
der insoweit eindeutigen — und dem Landratsamt auch bekannten — Beschlussfassung des Rates
der Stadt Burghausen, die sich explizit zu dem fiir die Industrieentwicklung vorgesehenen
weitergehenden (Bannwald-) Eingriff duert. Auf den Beschluss des Stadtrates vom 14.04.2010
wird verwiesen, eine angemessene Entwicklung des bedeutsamen Industriestandortes im
Bannwald mit einer Beanspruchung von max. ca. 45 ha Bannwaldflache westlich der B 20. Die
Flachen ostlich der B 20 wurden im derzeitigen Planentwurf nicht mehr explizit in die Bilanzierung
im Umweltbericht einbezogen, da diese Flachen bereits Giiltigkeit im Flachennutzungsplan der
Stadt Burghausen erreicht haben und nicht in informationsnotwendiger Abhangigkeit von der
Erganzung und Anderung im Nordostbereich des KV-Terminals gesehen werden kénnen.
Immissionsschutzgesetz

Es wird nochmal festgestellt, dass der Erganzungs- und Anderungsbereich im Planentwurf
(Nordostbereich des KV-Terminals) aus immissionsschutzfachlicher Sicht keine Auswirkungen mit
sich bringt.

Naturschutzfachliche Stellungnahme

Eingriffsflache:

Fur die Erweiterung im Nordostbereich des KV-Terminals mussen zusatzlich inklusive der
Grunflachen der ErschlieBungsrander 0,6 ha Bannwaldflache gerodet werden. Die notwendigen
RodungsmalRnahmen zusammen mit den festgestellten gultigen Nutzungsflachen des KV-
Terminals mit Infrastruktur addieren sich nach den aktuellen Berechnungen auf insgesamt 13,52
ha im Gebiet westlich der B 20. Inklusive des Bereiches ¢stlich der Bundesstrale 20 erhdht sich
die Eingriffsflache gegenuber den Ausfiihrungen im Umweltbericht vom 16.06.2010 von bisher ca.
14,17 ha auf 14,77 ha.

Zuzustimmen ist dem Landratsamt insoweit, als die Finalisierung des Eingriffsausgleiches flir den
vorliegend relevanten Erganzungs- und Anderungsumgriff im Rahmen des
landschaftspflegerischen Begleitplans zum Planfeststellungsverfahren erfolgen soll bzw. muss.
Zusatzlich Mallnahmen:

Es werden im Rahmen der vorliegenden Planung auch Malnahmen vorgesehen, die zum
Ausgleich der Beeintrachtigungen der Verbundfunktionen geeignet sind. Vorgesehen ist, diese
MafRnahmen in anderen Bereichen als vom Landratsamt angeregt, vorzunehmen.
Kompensationsmaflinahmen:

Die Vorschlage fiir verbessernde Mallnahmen im Bereich Niederholz-Lengthal, Hechenberg,
Priessenthal, flr den Bereich 6stlich des Daxenthaler Forstes und der Hangleiten in Neuhofen und
Kemerting werden entsprechend zur Kenntnis genommen. Im aktuellen Erganzungs- und
Anderungsverfahren wird eine Ausgleichsflachenerweiterung der bereits aufgefiihrten und
angebotenen Ersatzflachen im Bereich Brunnenfeld Burghausen vorgenommen (siehe auch
Umweltbericht).

Fortschreibung Landschaftsplan:

Uber die Fortschreibung des Landschaftsplanes Burghausen wird in diesem Verfahren keine
Entscheidung getroffen. Eine Fortschreibung des Landschaftsplanes im Rahmen des
Flachennutzungsplanverfahrens erscheint nicht erforderlich; alle naturschutzfachlich relevanten
Fragestellungen kdnnen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens in sachgerechter Weise auch
ohne Fortschreibung des Landschaftsplanes geregelt werden. Zu gegebener Zeit wird darlber
beraten. Die Hinweise und der beiliegende Leitfaden werden zur Kenntnis genommen.
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MaRnahmen zur Griinordnung:
Die Auflistung der im Umweltbericht zur Flachennutzungsplananderung aufgeflihrten Malinahmen
zur Grinordnung sowie zum speziellen Artenschutz, versteht der Rat der Stadt Burghausen
dahingehend, dass mit diesen Mallnahmen Einverstandnis besteht. Soweit sich den Ausfiihrungen
die Forderung entnehmen Iasst, die Mallnahmen des speziellen Artenschutzes als Festsetzungen
in die folgenden Planungen aufzunehmen, wird diese Anregung zur Kenntnis genommen.
Diesbezlglich wird es ohnehin verbindlicher  Regelungen im Rahmen  des
Planfeststellungsbeschlusses bzw., soweit es dazu kommen sollte, mittels Festsetzungen im
Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens bedurfen.
MaRnahmen zum speziellen Artenschutz:
Die im Umweltbericht aufgefihrten MalRnahmen des speziellen Artenschutzes werden nach
MaRgabe der speziellen artenschutzrechtlichen Priifung (saP) im realisierbaren Rahmen als
Vermeidungsmafinahmen und als Kompensations- und CEF-Malinahmen ausdetailliert und in den
folgenden Verfahren zum Bebauungsplan und der Planfeststellung festgesetzt bzw.
festgeschrieben. Die MalRnahmen sollen in moglichst enger Beziehung zum Vorkommensgebiet
der lokalen Population stehen und darauf angepasst werden. Dies wird u.a. auch im Umweltbericht
beschrieben. Bei der Erstellung der Planfeststellungsunterlagen wird dies in den
Landschaftspflegerischen Begleitplan detailliert eingearbeitet.
Verbund- und Jagdfunktionen:
Bezuglich beeintrachtigter Verbund- und Jagdfunktionen sollen MalRnahmen zur Verbesserung der
Situation ermittelt und im mdglichen Rahmen umgesetzt werden.
Gesundheitswesen
Zum Vorkommen von PFOA-Belastungen wurden und werden im Rahmen des laufenden
Planfeststellungsverfahrens Untersuchen durchgefiihrt. Diese werden im Erlduterungsbericht des
Planfeststellungsverfahrens beschrieben. Die Unterlagen werden in Kiirze an die Offentlichkeit und
Trager offentlicher Belange weitergeleitet. Es kann von einer sehr geringen untergeordneten
Belastung im Bereich der ausgewiesenen Nutzungen westlich der B 20 ausgegangen werden.
Entsprechende MalRnahmen werden soweit notwendig in den Folgeplanungen abgeleitet.

Mit allen 24 Stimmen

Zum Schreiben des Staatlichen Bauamtes, Hochbau - StraBRenbau, Traunstein vom
21.03.2011
Die Anregung des StralRenbauamtes, die neue Kreuzung B 20 mit dem Zufiihrungsgleis im Detail
so zu planen, dass insbesondere hinsichtlich der Gradiente der B 20 keine Sicherheitsdefizite
entstehen, wird zur Kenntnis genommen. Eine unmittelbare Relevanz fir den vorliegend relevanten
Erganzungs- und  Anderungsumgriff  besteht nicht. Auf die  Abstimmung im
Planfeststellungsverfahren wird verwiesen. Die Ausbildung des Plangebietsanschlusses an den
Knoten B 20 /AO 24 wird im Detail ebenfalls im laufenden Planfeststellungsverfahren abgestimmt.
Mit dem Umbau des Knotens B 20 / KreisstraRe AO 24 fiir eine Befahrung mit Schwertransporten
besteht Einverstandnis. Bezlglich Detailfragen zur Stralenplanung, den Abschluss eines Bau- und
Unterhaltungsvertrages mit dem Staatlichen Bauamt Traunstein, der Kostentragung etc. wird auf
das Planfeststellungsverfahren und folgende anderer Zulassungsverfahren verwiesen.

Mit allen 24 Stimmen

Zum Schreiben des Amtes fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten vom 24.03.2011
Planeintragungen:

Der Stadtrat nimmt das Einverstandnis zu den Darstellungen des Planentwurfs vom 28.02.2011
positiv zur Kenntnis. Die vermeintlich irritierenden Eintragungen auflerhalb der dargestellten
Nutzungsflachen des Industriegebietes (Gl) und der dazugehdérenden ErschlieRungsflachen
westlich der B 20 im unbeplanten Bereich sind nicht als Darstellungen in der Planerklarung
(Legende) aufgefiihrt und sind deshalb ohne Bedeutung. Die aus den Planfeststellungsunterlagen
resultierenden genannten Linien werden aus dem Planteil entsprechend entfernt. Die genaue,
weiterfihrend im Planfeststellungsverfahren zu ermittelnde Flachenbeanspruchung wird in der
Begrindung entsprechend ausfihrlicher und differenziert nach den beabsichtigten
Erweiterungsmafinahmen ausgefihrt.

Sturmschutzbetrachtung:

Die Betrachtung hinsichtlich des Sturmschutzes wurde im Verfahren des nun giiltigen gednderten
und erganzten Flachennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan zum ,KV-Terminal mit
Infrastruktureinrichtungen®  explizit ausgefuhrt. Es wurde klargestellt, dass sich die
Sturmschutzfrage durch die bereits vorhandenen flachenhaften Durchschneidungen (Alzkanal,
Erdgastrasse, B 20, etc.) des Bannwaldes nicht derart ausgepragt stellt. An den Randern um die
Bannwaldflachen im Stadtgebiet Burghausen (Nordwest) haben sich bereits relativ windstabile
schitzende und teilweise gestufte Gehdlzsaume ausgebildet.
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Im nach Norden an das geplante KV-Terminal anschlieBenden Waldgrundstiick konnte die
Entnahme erntefdhiger Baume auch hier eine deutliche Bestandsstabilisierung erzielen. In
Abstimmung mit den Bayerischen Staatsforsten AR (BaySF) in Einbeziehung des Forstgutachters
sollen dazu Konzepte entwickelt werden. Festzustellen ist zudem, dass die bisher fir das KV-
Terminal vorgesehenen Flachen von Amtswegen nicht als Sturmschutzwald ausgewiesen sind.
Eine Begrindung, uber zwingende Grinde des Offentlichen Wohls (Art. 9 Abs. 7 BayWaldG) den
Eingriff aufgrund der Sturmschutzfrage zu rechtfertigen, wird von der Stadt Burghausen wie auch in
der Fortschreibung der forstwirtschaftlichen Umweltstudie beschrieben, nicht fir relevant gehalten.
Diese Tatsache wird durch die nun geplante Anderung und Ergénzung im Nordostbereich des KV-
Terminals nicht verandert.

Mit allen 24 Stimmen
Zum Schreiben der WINGAS TRANSPORT GmbH vom 24.03.2011
Das zustéandige Gremium nimmt die Ubertragung des Geschéftsbereiches ,Netz“ der Wingas
GmbH & Co. KG auf die WINGAS TRANSPORT GmbH, Kassel zu Kenntnis. Kiinftig wird die
WINGAS TRANSPORT GmbH, Kassel an den Verfahren zur Bauleitplanung beteiligt. GemaR den
digitalen Angaben der WINGAS TRANSPORT GmbH wurden die Erdgashochdruckleitung FL
Sidal DN 700 (inklusive Schutzstreifen von gesamt 8,00 m — Anlage mittig) sowie die LWL Trasse
des LWL-Kabels Wingas (Lage im Schutzstreifen der Erdgashochdruckleitung FL Sitdal DN 700)
und den zusatzlich aufgenommenen Leitungen anderer Sparten bereits in den Planentwurf
ubernommen. In den Folgeplanungen (Planfeststellungsverfahren, Bebauungsplan Nr. 87 a)
werden konkret Festsetzungen und Ausarbeitungen zur Vermeidung von Nutzungskonflikten
innerhalb der ErschlieRungs- und Industriegebietsflachen (KV-Terminal mit
Infrastruktureinrichtungen) in notwendiger Abstimmung mit den genannten Spartenleitungen
vollzogen.  Suchschachtungen bzw. Detailabklarungen werden in den folgenden
Verfahrensschritten durchgefiihrt. Die ,Auflagen und Hinweise zum Schutz der Wingas
Erdgashochdruckleitungen (Merkheft) werden zur Kenntnis genommen.

Mit allen 24 Stimmen

Zum Schreiben des Bund Naturschutz, Kreisgruppe Altotting vom 24.03.2011
Der Stadtrat nimmt die Anregung der Kreisgruppe des BN zur Kenntnis, Ausgleichsmallnahmen,
die Uber das Verhaltnis von 1 : 1 hinausgehen, bevorzugt im Bereich der Lengthaler Giess nérdlich
der StaatsstralRe 2108 zu realisieren. Ausgleichsmafinahmen, die aufgrund der Inanspruchnahme
weiterer ca. 0,6 ha Eingriffsflache fur das Industriegebiet und die gednderten ErschlieBungsflachen
ausgewiesen werden mussen, werden im Planentwurf und im Umweltbericht sinnvoller Weise im
Umfang der Amplitude der Kompensationsfaktoren im Bereich Brunnenfeld, Stadtgebiet
Burghausen angegliedert. Die Mdglichkeit der Wahrnehmung anderer Ausgleichsorte kann in
weiteren Bauleitplanverfahren aufgegriffen werden.

Mit allen 24 Stimmen

Die Erginzung und Anderung des Fliachennutzungsplanes der Stadt Burghausen mit
integriertem Landschaftsplan fiir den Bereich Nordoéstliche Erweiterung ,,KV-Terminal mit
Infrastruktur” westlich der B 20 in der Fassung vom 30.03.2011 wird mit den in der
Planzeichnung enthaltenen Darstellungen und der Begriindung mit Umweltbericht vom
30.03.2011, der UVS - Forstliche Begutachtung vom 28.02.2010, sowie erganzend zur
Herstellung des Zusammenhanges der Begriindung vom 15.09.2010, der
Standortalternativenpriifung vom 16.06.2010 mit den integrierten Gutachten zur
Schallvertraglichkeit vom 28.10.2009, zu den Lichtimmissionen und zur Lufthygiene in der
jeweiligen Fassung vom 11.01.2010 gebilligt. Die Verwaltung wird beauftragt, die 6ffentliche
Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behérden und sonstigen Tréager
offentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB durchzufiihren.

Begriindung )

zur Ergdnzung und Anderung des Flachennutzungsplanes Burghausen mit integriertem
Landschaftsplan fir den Bereich Nordéstliche Erweiterung "KV-Terminal mit Infrastruktur" westlich
der

B 20 — Billigungsbeschluss

Planungsqrundlagen

Hinweis: Die Flachen 0&stlich der Bundesstrale 20 werden in der Beschreibung und
Bestandserfassung innerhalb der Begrindung nicht mehr oder nur am Rande erfasst.
Ausfihrungen dazu kénnen im Umweltbericht vom 30.03.2011 und in der Begriindung zum ,KV-
Terminal mit Infrastruktur® vom 15.09.2010 nachgelesen werden.




Niederschrift liber die 6ffentliche Stadtrat-Sitzung vom 13.04.2011 - Seite 12

Anlass des Vorhabens, Alternativen

Zur Errichtung eines KV-Terminals mit Infrastruktureinrichtungen ist die Beanspruchung von
Flachen westlich der Bundesstralte 20 im Bereich Vierlindenschlag und 6&stlich der B 20 im
Badhoringer Schlag (Gleisanlage) notwendig. Aufstellungslangen fir Langziige bis 800 m zur
Errichtung eines Terminals fir den kombinierten Verkehr (KV-Terminal) mit entsprechender
Infrastruktur und das Fehlen zumutbarer Alternativen (Verweis auf die Standortalternativenprifung
vom 16.06.2010) bedingen die Nutzung der angefiihrten Flachen als Industriegebiet und Flachen
fur Gleisanlagen. Die damit verbundene Ergédnzung und Anderung des Flachennutzungsplanes mit
integriertem Landschaftsplan wurde am 15. September 2010 vom Stadtrat festgestellt und am 25.
November 2010 durch das Landratsamt Altétting genehmigt. In der Zeit vom 2. Dezember 2010 mit
7. Januar 2011 wurde der Plan oéffentlich bekannt gemacht. Die vorbereitende Bauleitplanung als
Basis zur Einleitung des Planfeststellungsverfahrens fir das KV-Terminal konnte damit soweit
abgeschlossen werden.

Die erneute Ergénzung/Anderung der am 15.09.2010 vom Stadtrat festgestellten
Ergdnzung/Anderung des Flachennutzungsplanes mit integrietem Landschaftsplan wird
notwendig, da sich veranderte Bedingungen fir die Erschliefung des KV-Terminals mit
Infrastruktur ergeben haben. So wurde aus abwicklungs- und rangiertechnischen Grinden der
Nordostteil des dargestellten Industriegebietes KV-Terminal um ca. 20 m nach Norden erweitert,
fur eine Zufahrtsstralle zum Teilbereich Infrastruktur werden zuséatzlich ca. 8 m nach Norden hin -
insgesamt ca. 28 m - und ca. 7 m nach Westen bendtigt. Mit der dargestellten Zufahrt zum
Industriegebiet KV-Terminal mit Infrastruktur westlich der Bundesstral’e 20 und der Anbindung
Uber die Haiminger Stralle wird die Planung den Vorgaben des Stralenbauamtes und dem
veranderten Erschliefungszweck im parallel gefiihrten Planfeststellungsverfahren gerecht.
Detailfragen sind in den Folgeverfahren zu lésen. Die geanderte Darstellung der
Nordosterweiterung ,KV-Terminal mit Infrastruktur mit gednderter ErschlieBungsfiihrung soll nun
im Verfahren nach § 5 BauGB angepasst werden. Da die Erweiterung aus
erschliefungstechnischen Grinden mit der Angliederung an die geplante und nicht verlegbaren
Pforte, der unabdingbaren Grofienordnung und der gefahrlosen Anbindung an die Bundesstralle
20 ohne Alternativen begriindet ist, erlbrigt sich eine umfangreiche Diskussion alternativer
Standorte. Auf die Standortalternativenprifung vom 16.06.2011 wird verwiesen.

Ubergeordnete Planungen — Lage im Raum

Der Regionalplan Sidostoberbayern stuft den Erganzungs- und Anderungsbereich als
Landschaftliches Vorbehaltsgebiet ein. Laut Waldfunktionsplan wird die Flache als ,Gebiet mit
besonderer Bedeutung fur den Immissions-, Larm- und lokalen Klimaschutz® dargestellt. Des
Weiteren ist der Bereich als Bannwald nach der Rechtsverordnung des Landkreises Altétting vom
15. April 1991 ausgewiesen. Der Erganzungs- und Anderungsbereich Nordosterweiterung ,KV-
Terminal mit Infrastruktur liegt westlich des Industriegebietes der Wacker Chemie AG und der
OMV Deutschland GmbH auf dem Stadtgebiet von Burghausen im Landkreis Altétting. Im Osten
verlauft die Bundesstralle 20 in Nord-Sudrichtung. Sudlich der Flache liegt die ausgewiesene
Flache fur das KV-Terminal mit Infrastruktur. Noch weiter sudlich liegt der Alzkanal. Nérdlich
schlieft sich das bewaldete Gebiet des Bannwaldes Holzfelder-Daxenthaler- und des Alt-
Neudttinger Forst an.

Der gesamte Nutzungsbereich mit KV-Terminal und Infrastruktur befindet sich auf den Flachen
nordlich des Alzkanals und westlich der Bundesstrale 20 auf den Flursticksnummern 23/0
(Teilflache), 27/0 (Teilflache), 21/4 (Teilflache) alle Gemarkung Holzfelder Forst. Die Flachen sind
im Eigentum des Freistaates Bayern und sollen zum Zwecke der Bebauung vom
Investorenkonsortium Gbernommen werden.

Naturraumliche Gliederung — Umgebung des Erginzungs- und Anderungsbereiches

Das Planungsgebiet liegt im Hauptnaturraum Isar-Inn-Schotterplatten, im Naturraum (D054)
Unteres Inntal, bzw. dem forstlichen Wuchsgebiet 13 Schwabisch-Bayerische Schotterplatten- und
Altmoranenlandschaft im Wuchsbezirk 13.3, den Muhldorfer und Altéttinger Schotterfeldern (Gulder
2001). Nordlich von Burghausen grub sich urspriinglich die Salzach durch die
Hochterrassenschotter in den tertidren Flinzsockel. Das Industriegebiet Wacker entstand
weitgehend auf der Niederterrasse. Die geologische Karte Bayern weist fir das im Norden
gelegene Gemeindegebiet und somit auch fir das Planungsgebiet wiirmeiszeitliche Schotter auf
(LP 1991 siehe Umweltbericht). Das bewaldete Gebiet liegt an der Grenze zwischen zwei
Untereinheiten, den Terrassenlandschaften im Unteren Inntal und der Altmordnen- und
Schotterlandschaft rechts der Alz. Die geologische Karte flr Bayern stellt dar, dass die Bdden des
Projektraums ziemlich jung sind.
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Sie entwickelten sich seit dem Quartér aus spatglazialen Niederterrassenschottern - ohne
signifikanten Stau- und Grundwassereinfluss - Uberwiegend zu maRig frischen, steinig-kiesigen
Lehmen mit mittelstarker, ortlich schwankender Feinlehmauflage (Standorteinheit 302). Laut
Bodengutekarte herrschen auf der Niederterrasse mittlere bis schlechte Ertragsmesszahlen vor.
Ein sudlich des Alzkanals erstelltes Bodenprofil der Bodenkundlichen Landesaufnahme weist als
Bodentyp eine Parabraunerde-Braunerde aus Niederterrassenschottern auf. Das Relief weist mit
Ausnahme der vorhandenen Aufschuttungen der B 20 und der Eintiefung des Alzkanals nur
geringe Hohenunterschiede auf. Der Grundwasserspiegel liegt bei ca. 50 m unter der
Gelandeoberkante. Das Gebiet ist bis auf wenige Bdschungen und Lichtungen bewaldet. Eine
detaillierte Beschreibung ist in der Begrindung vom 15.09.2010 nachzuverfolgen. Die Flora und
Fauna ist ausfihrlich im Umweltbericht beschrieben.

Verkehrswege, bestehende Infrastruktur

Unmittelbar an den Planungsraum &stlich anschlielend verlauft in Nord-Sidwest-Richtung die B
20 mit einer Anschlussstelle fir die Industrieflachen der OMV und Borealis. Die Flache der
Nordosterweiterung ,KV-Terminal mit Infrastruktur® besitzt keinen unmittelbaren Zugang zum
Offentlichen StraBen- und Eisenbahnbestandsnetz. Im Norden ist es Uber das sudliche
Hauptgeraumt an die B 20 angeschlossen. Eine Erdgasleitung der Firma Wingas GmbH tangiert
die Nordosterweiterung und durchschneidet die Nutzungsflache des geplanten KV-Terminals. Eine
Verlegung der Leitung ist vorgesehen. Im Geltungsbereich verlauft die Gashochdruckleitung der
Fa. Bayerngas GmbH, Minchen (jetzt Bayernets GmbH), namlich die Leitung Gendorf-Burghausen
(2432) DN300/PN70 mit Begleitkabel. Den Alzkanal tberquert die Leitung auf einer Rohrbriicke.
Ummittelbar nordwestlich an den Geltungsbereich angrenzend liegt die Gashochdruckleitung
Burghausen-Schnaitsee  (8002) DN800/PN84 mit Begleitkabel. Diese Leitung st
Gemeinschaftseigentum der E.ON Gastransport GmbH, Essen und der Bayerngas GmbH. Die
geplante Gashochdruckleitung Burghausen—Finsing DN 1200/PN100 mit Begleitkabel fihrt nérdlich
und westlich in ausreichendem Abstand am KV-Terminal mit Infrastruktur vorbei. Die Flachen der
Ergénzungs- und Anderungsplanung nordéstlich des KV-Terminals sind nicht beriihrt.
Auswirkungen auf die Planung duirfen deshalb nicht erwartet werden bzw. werden im
Planfeststellungsverfahren geregelt. Die Leitungsfiihrungen sind in der Erganzungs- und
Anderungsfassung (FNP mit LP) dargestellt.

Circa 200 - 400 m nordlich des Planungsraumes verlaufen die Vinylchlorid-Pipeline Burghausen-
Gendorf sowie eine Hochspannungsfreileitung. Diese verlauft zunachst parallel der Pipeline, knickt
auf Hohe der Haiminger Stralle aber nach Sidwest in Richtung des Alzkanals ab. Der
Geltungsbereich wird durch Stromversorungskabel der E.ON Bayern AG tangiert.

Bestehende Vorbelastungen im Gebiet

Im Gebiet bestehen bedingt durch die Industrieansiedlungen nebst Infrastruktur sowie die
Verkehrsflachen Vorbelastungen fir die einzelnen Schutzgiter. Diese werden nachfolgend kurz
aufgefiihrt. Als bestehende Vorbelastung im Gebiet kommen zunachst die Verkehrsflachen und
hier besonders die B 20 zum Tragen. Die Larmemissionen der Verkehrsflachen wirken als
Vorbelastung auf die Schutzgiter Tiere und Pflanzen sowie den Menschen. Die
Schadstoffbelastung durch Immission verkehrsbedingter Luftschadstoffe wirken als Vorbelastung
auf die Schutzgiter Boden, Wasser, Klima/Luft, Menschen sowie Tiere und Pflanzen. Die
Flachenversiegelung durch Verkehrsflachen wirkt als Vorbelastung auf die Schutzguter Boden,
Wasser und Klima/Luft. Die Trennwirkung von Verkehrsflachen wirkt als Vorbelastung auf die
Schutzgiter Tiere und Pflanzen sowie fiir die Landschaft. Die Flache der Erganzung/Anderung
Nordosterweiterung ,KV-Terminal mit Infrastruktur® liegt am Rande der Verdachtsflachen von
vermuteten PFOA-Bodenbelastungen (Perfluoroctansauren). Im Zuge der Projektdurchfiihrung
sollen die zu bewegenden Bdden untersucht und bei entsprechend festgestellter Belastung
getrennt entsorgt werden. Die Altlasten/-Altlastenverdachtsflachen wirken als Vorbelastung fir die
Schutzguter Boden und Wasser. Die Larm-Immissionen der 6rtlichen Industrieanlagen wirken als
Vorbelastung auf die Schutzguter Tiere und Pflanzen sowie den Mensch. Die Schadstoffbelastung
durch Immission der Industrie wirken als Vorbelastung auf die Schutzgiter Boden, Wasser,
Klima/Luft und Menschen sowie Tiere und Pflanzen. Die Flachenversiegelung durch
Industrieflachen wirkt als Vorbelastung auf die Schutzgliter Boden, Wasser und Klima/Luft. Die
bestehende 20 KV Freileitung verlauft unmittelbar westlich des Planungsraums. Sie wirkt als
Vorbelastung fir die Schutzguter Tiere und Pflanzen sowie Landschaft.
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Landschaft

Die Landschaft im Planungsraum ist gepragt durch die groRflachigen Waldbestande die zum
grolten Teil als Bannwald ausgewiesen sind. Der als naturfern einzustufende Alzkanal durchquert
den Waldbestand in ca. 150 - 200 m Entfernung zum Planungsraum. Er wird zur Energieerzeugung
und zur Kuhlwasserversorgung der Industrieanlagen genutzt. Die B 20 durchschneidet den
Waldbestand in Nord-Siidwestrichtung. Ostlich des Waldbestandes schlieRen sich die Flachen der
Wacker Chemie AG an. Erholungssuchende erreichen den Waldbestand durch ein Netz von
Forstwegen. Aufgrund der Lage westlich der Bundesstral’e 20 wird das Planungsgebiet nur wenig
von Spaziergangern frequentiert.

Kultur- und Sachgiiter

Laut Abfrage des Bayernviewer-Denkmal des Landesamts fir Denkmalpflege sind keine Boden-
oder Baudenkmaler im Anderungs- und Erweiterungsgebiet verzeichnet. Das Landesamt fir
Umwelt weist auf das Geotop Nr. 171RO06 (Geotopkataster des Landesamtes fir Umwelt) hin.
Durch seine groBe Entfernung in Richtung Siden steht es nicht in Zusammenhang mit dem
Bereich der Erganzung und Anderung des Flachennutzungsplanes mit integriertem
Landschaftsplan - Nordosterweiterung ,KV-Terminal mit Infrastruktur®.

Geplante Nutzungen

Planungs- bzw. Nutzungskonzept inklusive ErschlieBung

Die geplante Nutzung zur Nordosterweiterung ,KV-Terminal mit Infrastruktur® beschrankt sich fast
ausschlieBlich auf MaBnahmen zur ErschlieBung der Nutzungen fir das KV-Terminal, die in der
Erganzung und Anderung der Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan (Verweis auf
Begriindung vom 15.09.2010) in einer kleinflachigeren Auspragung bereits beschrieben wurden.
Beim Entwurf zum Planfeststellungsverfahren ,Umschlagterminal fir den Kombinierten Verkehr®
ergab sich eine unbedingt notwendige Anderung im Zufahrtsbereich westlich der B 20 zum KV-
Terminal und eine Erweiterung des nordwestlich im KV-Terminal liegenden Pfortenbereiches nach
Norden, die beide nun Uber die Bauleitplanung im Flachennutzungsplanverfahren angepasst
werden mussen. Die Regierung von Oberbayern sieht eine genehmigte Fassung u.a. auch als
notwendige Grundlage und Voraussetzung fir den Planfeststellungsbeschluss zum
~-Uumschlagterminal fir den kombinierten Verkehr Burghausen®. Die VergroRerung der Pforte
Nordost des KV-Terminals muss bewerkstelligt werden, um einen reibungslosen Ablauf bei der
Anlieferung von Containern und ein Abstellen von wartenden Lieferungen in diesem Bereich zu
ermodglichen. Wartende und zufahrende Fahrzeuge sollen sich nicht behindern. Dies soll im
umzaunten, abgeschlossenen Bereich des offentlich zugénglichen KV-Terminals abgewickelt
werden. Zusatzlich wird eine Erschlielungsverbindung vom o&ffentlichen Teil der Zufahrt vom
Wendebereich vor der Pforte des KV-Terminals zu den Flachen des Teilbereiches Infrastruktur
notwendig. Bei einer friheren Lésung ware dies in einer gemeinsamen Zufahrtsstrale Uber den
Bereich der Infrastruktur zum KV-Terminal méglich gewesen. Durch die Erfiillung der MalRgabe der
Regierung von Oberbayern zur Wahl der eingriffsarmsten Erschlielungsvariante muss nun diese
Querspange aufderhalb des KV-Terminalgelandes erganzt werden. Die neuen Erfordernisse
bedingen nun eine Erweiterung des nordwestlichen KV-Terminalbereiches insgesamt um ca. 28 m
nach Norden, um ca. 7 m nach Westen sowie eine Aufnahme der geanderten Zufahrtsplanung des
Entwurfs der Planfeststellungsunterlagen von der B 20 aus zum KV-Terminal in die Darstellungen
des Flachennutzungsplanes. Insgesamt handelt es sich gegenuber der giltigen Fassung des
Flachennutzungsplanes ,KV-Terminal mit Infrastruktur* um eine Eingriffsflachenvergréflerung von
ca. 0,6 ha. Die Flachenmehrung wird in die Flachenbilanzierung zur Berechnung von Ausgleichs-
und KompensationsmalRnhahmen eingestellt. Ca. 0,6 ha bleiben ebenso im Darstellungsbereich
entlang der B 20 als Waldflachendarstellung erhalten. Diese werden nicht in die
Eingriffsbilanzierung eingestellt.

Immissionen durch den Betrieb der Anlage

Bezlglich der Immissionen (Schall, Staub, Abgas, Geruch, Licht) bringt die Erganzung und
Anderung des Flachennutzungsplanes im Bereich der Nordosterweiterung des KV-Terminals mit
veranderter ErschlieBung in einem Flachenumgriff von 0,6 ha keine merkliche Veranderung der
Gesamtsituation mit sich. Auf die Ausfihrungen in der Begrindung vom 15.09.2010 und die
entsprechenden Gutachten zur Schallvertraglichkeit, der Lufthygiene und Lichtimmissionen des
Vorlauferverfahrens zur Flachennutzungsplanergdnzung und —anderung wird verwiesen.
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3.2,

AusgleichsmaBBnahmen fiir den Eingriff der geplanten Nutzungsergdnzungen- bzw.
dnderungen

Der Erganzungs- und Anderungsbereich stellt eine nun zusatzliche Nutzung als ErschlieRungs-
und Industriegebietsflache von ca. 0,6 ha dar. Die restlich dargestellten Flachen im zu dndernden
Flachennutzungsplan werden als verbleibendes Waldgebiet (= ca. 0,6 ha) dargestellt, sie bleiben
als Eingriffsflache unbericksichtigt. In erster Linie sind durch den Eingriff Nadelforstbestdande mit
geringerem Laubholzanteil betroffen. Die gesamte dargestellte Flache fur Industriegebietsflache
(Gl) und ErschlieBungsflache westlich der Bundesstralle 20 im Gemeindegebiet Burghausen
innerhalb des Bannwaldbereiches (ohne Flachen dstlich der B 20) summiert sich inklusive der
Flachen fir die neue Erweiterung des KV-Terminals und der neuen ErschlieRungsflachen sowie
inklusive offentliche und private Grinflachen (begriinte Randbereiche, Bdschungen, etc.) auf ca.
13,52 ha. Die gesamte Eingriffsflache inklusive der fiur das Zufiihrungsgleis notwendigen
Flachennutzung im Bereich 6stlich der B 20 summiert sich gegeniber den Ausfiihrungen im
Umweltbericht vom 16.06.2010 auf 14,77 ha (bisher 14,17 ha). Ostlich der B 20 sind keine
Bannwaldflachen betroffen. Fir die Bilanzierung werden nur die neuen Eingriffsflichen im
Umfang von 0,6 ha eingestellt. Davon entfallen auf die Rodung notwendiger Bannwaldflachen ca.
0,6 ha. Die zusatzliche Eingriffsflache in den Bannwald erhoht sich deshalb um ca. 0,6 ha. Die
Tabelle 11 auf Seite 76 des Umweltberichtes vom 16.06.2010 (Verfahren der Ergéanzung/Anderung
des Flachennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan — zur Information in den Unterlagen
erganzt) wird fir Bannwaldausgleichsflachen ein Uberhang von ca. 1,8 ha aufgefiihrt. Eine direkte
Flachenzuordnung kann auf die Flursticksnummer 628, Gemarkung Emmerting mit ca. 0,6 ha
vorgenommen werden. Die naturschutzfachlich zusatzlich aufzuwertenden Ausgleichsflachen
(innerhalb eines Faktors von 0,6 — 1,2 gemal Umweltbericht) ergeben einen weiteren Bedarf von
max. 0,12 ha. Die Flachen in der GréRenordnung kénnen auf den Flachen der Flursticksnummer
369/0, Gemarkung Raitenhaslach auf vorhandenen zusatzlichen Flachen ausgewiesen werden.
Die MaRnahmen orientieren sich am Wechsel zwischen extensivem Wiesenflachen und
Geholzflachen mit einheimischen autochtonen Straucharten gemaR Beschreibung im
Umweltbericht vom 16.06.2010. Die Ausgleichsflache auf der Fist.-Nr. 369/0 erhéht sich damit um
max. 0,12 ha.

Mit allen 24 Stimmen

Vollzug der Baugesetze: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4f fiir den Bereich der
Wohnsiedlung "Am Emetsberger Hof", dstlich Holzfelder Weq, nordlich Kreiskrankenhaus,
sudlich der Wohnsiedlung "Am Steindlqut” - erneuter Billigungsbeschluss

Auf die Ausfuhrungen im BA-Protokoll wird verwiesen.

Anstatt der Diskussion lber einen Fernwédrmeanschluss hélt es Herr Stadtrat Strebel fiir wichtig,
dass die Bewerber auf die stadtischen Grundstiicke auch auf die stadtischen Férderprogramme
hingewiesen werden. So wird bspw. die Errichtung eines Passivhauses massiv von Seiten der
Stadt geférdert. Zudem kénnte lberlegt werden ob eine Reduzierung des Grundstiickspreises
gewdéhrt wird, wenn ein Passivhaus errichtet wird.

Herr Erster Biirgermeister Steindl kann sich auch eine zusétzliche Sonderférderung fiir
EnergieeinsparmalSnahmen vorstellen. Jeder Bauherr kann das Einsparvolumen und die
Einsparstrategie fiir die Zukunft individuell festlegen. Deswegen ist Herr Erster Biirgermeister
Steindl dagegen in der Bebauungsplansatzung festzusetzen, dass ein spéterer Anschluss an ein
eventuelles Fernwédrmenetz zwingend erforderlich ist. Die Vorkehrungen fiir ein Fernwédrmenetz
(ca. 300.000 €) kénnen auch aus wirtschaftlicher Sicht jetzt noch nicht getroffen werden.

Herr Stadtrat Kammhuber findet den Vorschlag von Herrn Stadtrat Strebel gut. Die Regelungen
sollten jedoch nicht nur fiir das neue Baugebiet gelten, sondern auf das gesamte Stadtgebiet
ausgeweitet werden.

Auch Herr Stadtrat Stadler befiirwortet, dass die Férderprogramme der Stadt lberpriift und ggf.
ergédnzt werden sollen. Der Anschluss an das Fernwédrmenetz sollte nicht errichtet werden.
Zielsetzung sollte sein, dass eine weitgehende Versorgung der Stadt mit regenerativen Energien
angestrebt wird.
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Frau Stadtrétin Stiickler hélt es fiir wichtig, dass die Energieberatungsstelle in der Stadt starker
beworben wird. Die Mitarbeiterin des Umweltamts kann entsprechende Mobglichkeiten fiir
energiesparendes Bauen aufzeigen und auf die Férderprogramme hinweisen.

Es wird folgender Beschluss gefasst:

l. Abwdgung zu d_gn Stellungnahmen aus der formlichen Beteiligung der Trager 6ffentlicher
Belange und der Offentlichkeit

Zu den Schreiben der Eheleute Andreas und Andrea Engl und von Herrn Erhard Becker
jeweils vom 21.03.2011
Die von den Birgern entgegen gebrachten Anregungen werden vom Stadtrat entsprechend
beraten und gewichtet. Gegeniber der gewlinschten maximalen Zulassung von einer
Gebaudehohe von 8,15 m und der im Bebauungsplan festgesetzten Gebaudehohe von 10,00 m
betragt der Unterschied ca. 1,85 m. Die im Bebauungsplanentwurf festgesetzte maximale Bauhthe
wurde auch aus Grinden einer Ermoglichung hochwertig energieeinsparender Architekturen
gewahlt. Hier werden z.T. Dammstoffstarken von Gber 50 cm im Dachaufbaubereich verwendet.
Zudem soll auch eine stadtebaulich angemessene Ausnutzung eines Gebaudes in der Hoéhe
ermdoglicht werden, um in der Flache entsprechend einzusparen (entsprechend § 1a (2) BauGB). In
erster Linie ist bei den entsprechenden Grundstiicken ein Belichtungs- und Sonneneinfallswinkel
betroffen, der sich um die Mittagszeit bewegt. Hier ist der Sonnenstand relativ am hdéchsten
(mittags zu Frihjahrs- und Herbstanfang ca. 45°). Zudem sollte ein Passivhaus oder
Niedrigenergiehaus auch von der Warmeversorgung so ausgelegt sein, dass langere, oft Gber
einen Monat dauernde Wetterlagen ohne Sonnenschein hinsichtlich der Beheizung Uberbriickt
werden kdnnen. Zugunsten einer sinnvollen, den heutigen Anforderungen an eine energiesparende
Bauweise angepasste stadtebaulich gewlnschte Nutzung der Baugrundstliicke werden die
Festsetzungen zur maximalen Gebaudehohe nicht geandert. Eine Einschrankung des zulassigen
Bauraumes durch eng eingegrenzte Baufenster (innerhalb Baugrenzen) soll ebenfalls nicht
vorgenommen werden. Die zuldssigen Abstandsflachen regeln sich nach der Bayerischen
Bauordnung. Eine ausreichende Belichtung und Beliftung wird ermdglicht. Bezliglich der
Belichtung ist noch zu erganzen, dass Belichtungseinschrankungen im zulassigen Bereich durch
Geholze (gemall Nachbarschaftsrecht Bayern) ebenfalls hinzunehmen sind. Der Gehdlzbestand
des benachbarten Kindergartengeléndes z.B. Uiberragt bereits heute eine zuldssige Bebauung von
10,00 m. Zugunsten einer etwas aufgelockerten Bebauung zum Einzelhausgebiet des
Bebauungsgebietes Nr. 12 b ,Am Steindlgut” hin, sollen an den Grenzgrundsticken im ndrdlichen
Teil des Geltungsbereiches nur Einzelhduser zulassig sein. Die Festsetzung wird auf die
Zulassigkeit von nur Einzelhausbebauung geéandert. Eine Nutzungsgrenze wird im Ubergang zu
den ndrdlichen Grundstiicken eingezeichnet.

Mit allen 24 Stimmen

Zum Schreiben der ESB Energie Sidbayern GmbH vom 18.03.2011
Die gewiinschte Information Uber die kinftigen Nutzer innerhalb des Geltungsbereiches ist nicht
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Die Stadt Burghausen beabsichtigt im Rahmen der
weiteren Verfahrensschritte bzw. Maflinahmen eine zeitnahe Information zur ErschlieBung mit dem
entsprechenden Energietragern.

Mit allen 24 Stimmen

Zum Schreiben der Wacker Chemie AG Burghausen vom 10.03.2011
Der von der Wacker Chemie AG entgegengebrachte Einwand zur Ausweisung einer 6ffentlichen
Grunflache entlang des Salzachhanges im Geltungsbereich in einer Breite von 10 m und gegen die
Anlage eines Verbindungskorridors zwischen dem noérdlichen Teil der SiedlungserschlieBung im
Geltungsbereich mit dieser Griin- und Wegeflache wird nicht geteilt. Nach Ansicht des Stadtrates
ergibt sich hieraus keine betrachtliche Einschrankung in der Nutzungsmdglichkeit von
Privatgrundstliicken angrenzend an diesen Bereich. Die Vorteile einer weiteren Zugangs- und
Zufahrtsmoglichkeit zum Siedlungsgebiet in Fallen einer mdglichen Rettung, sowie einer hohen
Attraktivitat dieser Flache fir die Offentlichkeit als begehbarer Streifen entlang des attraktiven
Salzachhanges Uberwiegen hier Uber ein mogliches Privatanliegen. Die Stadt Burghausen wird
deshalb die Festsetzungen weiterhin im Bebauungsplan aufrecht erhalten.

Mit allen 24 Stimmen
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Zum Schreiben des Landratsamtes Altétting, Sachgebiet Immissionsschutz vom 02.03.2011
mit Anschreiben vom 08.03.2011
Die Stadt Burghausen nimmt die Einschatzung des Sachgebietes Immissionsschutz zur Kenntnis,
dass durch den Bau einer 2,5 m hohen Larmschutzwand erreicht wird, dass nur noch an einzelnen
Immissionsorten, vor allem im Obergeschoss, eine Uberschreitung des Beurteilungspegels und
des Spitzenpegelkriteriums auftritt. Im entsprechenden Obergeschoss innerhalb bestimmter
Baufenster durfen sich bei Gebduden in entsprechenden Fassadenrichtungen keine offenbaren
Fenster von schutzbedirftigen Aufenthaltsrdumen befinden. Auerdem wird zur Kenntnis
genommen, dass unter der Annahme von kunftig 30 Flugbewegungen pro Jahr (2-4 Bewegungen
im Monat), auf Basis der Beschreibungen des Gutachtens der Miller BBM GmbH, die
Beurteilungspegel auch ohne detaillierte Berechnung die zulassigen Werte (mit Ausnahme einer
Aufwachschwelle mit einem Maximalpegel von 55 dB(A) nachts) noch sicher einhalten. Es wird
dazu folgender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen: ,Immissionsschutz: Auf
gelegentliche Stérungen durch Hubschrauberlandungen und -starts, auch nachts, wird
hingewiesen.“ Es wird weiterhin von der Behotrde bestatigt, dass die Betriebsablaufe im
offentlichen Verkehr und Larm auf dem Krankenhausbetriebsgelande ausreichend beriicksichtigt
wurden. Die Bestatigung, dass die Berechnungen nach den geltenden Rechts- und
Beurteilungsvorschriften erstellt worden sind, wird entsprechend aufgenommen. Die Offentliche
Widmung der sudlich des Geltungsbereiches anschlieBenden Ortsstralle entspricht der
ErschlieRungsfunktion und Nutzung der StraRe. Die Zustimmung zur Anderung des
Flachennutzungsplanes aus immissionsschutzfachlicher Sicht, insofern die
Festsetzungsvorschlage des Gutachten Miller BBM vom 27.01.2011, Kapitel 7, in den
Bebauungsplan Ubernommen werden, wird registriert. Diese Vorschlage wurden inhaltlich
vollstandig Ubernommen. Des weiteren wird in die textlichen Festsetzungen unter Punkt 1.5
MaRBnahmen zum Immissionsschutz aufgenommen: ,Aufenthaltsraume von Gebauden, die von der
Festsetzung betroffen sind, dass offenbare Fenster an bestimmten Fassadenrichtungen nicht
zulassig sind, missen eine anderweitige ausreichende Belilftungsmoglichkeit (z.B.
Schalldammlufter mit Warmerickgewinnung) erhalten.” Weiterhin wird auf die Ausfuihrungen unter
. Ergdnzende Abwagungen ...“, unter dem Absatz zum Immissionsschutzgesetz verwiesen.

Mit allen 24 Stimmen

Zum Schreiben des Landratsamtes Altétting vom 21.03.2011

Zu Sachgebiet 52 (Hochbau):

Die vermeintlich fehlende Angabe zu den zuldssigen Dachneigungen fir Flach- und Pultdacher in
der Nutzungsschablone wird generell in der Legende des Punktes ,A. Planliche Festsetzungen®
unter dem Unterpunkt Dachform fur Pultdacher (auf max. 15°) und bei Flachdachern (bis max. 7°)
und for Walmdacher (von 15° - 25°) unter den jeweiligen Abkurzungen (PD, FD und WD)
aufgefiihrt. Eine Wiederholung in der Nutzungsschablone wird deshalb nicht flr notwendig
erachtet. Zur Verdeutlichung wird in der Legende unter Punkt ,A. Planliche Festsetzungen®
Unterpunkt ,Dachform: ...“ erganzt: ,SD = Satteldach (nur fir SD Neigungsfestsetzung in
Nutzungsschablone).

Als Erganzung wird die zuldssige Mindesthohe bei Bauweisen bei einer maximal 2-geschossig
zulassigen Bebauung sowie auch Pultddchern auf 4,50 m geéndert. Diese Anderung wird
stadtebaulich fur vertretbar erachtet.

Zu ,Naturschutzfachliche Stellungnahme*

Auf Anregung der Unteren Naturschutzbehoérde wird die 10 m breite 6ffentliche Grinflache entlang
des Salzachhanges innerhalb des Geltungsbereichs neben der Festsetzung als &ffentliche
Grunflache auch in den Planlichen Festsetzungen als ,Flache fur Malnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung der Landschaft* gemaR Planzeichenverordnung aufgefihrt (in den
Textlichen Festsetzungen bereits als solche ausgewiesen). Unter Punkt 1.6. wird erganzt: ,Eine
Einzaunung der festgesetzten Flache fir Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
der Landschaft entlang des  Salzachhanges ist unzuldssig. Bezlglich  der
Kompensationsmallnahmen hat der Wegfall der aus Offentlichen Fordermitteln geman
Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinien (LNPR) geférderten Flache in einer Grélkenordnung
von ca. 600 m? keine Auswirkungen. Nach Abzug von 600 m? verbleibt immer noch ein Uberhang
von Ausgleichsflachen im Umfang von ca. 2.200 m?, der als Okokontofliche fiir andere
MaBnahmen verwendet werden kann. Eine Effizienzkontrolle zur Entwicklung der
Ausgleichsflachen ist laut Umweltbericht in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehoérde
durchzuflhren. Unter Punkt 2.5. Textliche Festsetzungen wird erganzt: ,Eine Effizienzkontrolle zur
Entwicklung der Ausgleichsflachen ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde alle ca.
5 Jahre nach der Fertigstellung der Ausgleichsflachen durchzufiihren.”
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Die konfliktvermeidenden Maflnahmen (M-01 bis M-03) sind bereits in den textlichen
Festsetzungen aufgefiihrt und werden entsprechend umgesetzt. Alternativ zum Gebot von M-01
kann das Vorhandensein von Fledermausquartieren/Gebaudebritern (v. a. Schwalben) auch zur
Brut- bzw. Wochenstubenzeit Gberprift werden, so dass nach MalRgabe der UNB bereits friiher mit
dem Abriss begonnen werden kann. Unter der Textlichen Festsetzung ,Malnahmen zum
speziellen Artenschutz® ist zu erganzen: ,Bei einem vorzunehmenden Gebaudeabriss aulierhalb
des Zeitkorridors von November bis Ende Marz muss eine fachlich qualifizierte Nachsuche und
Untersuchung nach Wochenstuben fur Fledermduse und von Gebaudebritern vorgenommen
werden. Bei einem Ausschluss des Vorkommens kann in Abstimmung mit der Unteren
Naturschutzbehoérde auch auflerhalb des festgesetzten Korridors ein Abriss erfolgen.” Eine
Meldung der Ausgleichsflachen an das Okoflachenkataster des Landesamtes fiir Umweltschutz,
AuBenstelle Nordbayern wird unter der Festsetzung Punkt 2.5 bereits aufgefiihrt. Die Meldung
erfolgt nach den neuen Meldebdgen des Landesamtes fiir Umweltschutz.

Mit allen 24 Stimmen

Il. Ergdnzende Abwidgungen zu bereits frither vorgetragenen Gesichtspunkten

Nachstehend werden Gesichtspunkte aufgefihrt und abgewogen, die im Rahmen der friihzeitigen
Beteiligung vorgebracht wurden und die gegenwartige Beschlusslage wie folgt ergadnzen bzw.
modifizieren:

Betroffenheit hinsichtlich der Waldwirtschaft und Geologie
Im Verfahren wurde festgestellt, dass den Belangen der Waldwirtschaft durch die Regelungen zum
Geh- und Fahrtrecht, sowie dem ausreichenden Abstand der Baugrenzen von den
Waldrandbereichen und der Regelung zum Haftungsausschluss ausreichend Rechnung getragen
wurde. Mit einem Abstand der zulassigen Baugrenzen von 25 m zur Hangkante wurden mdgliche
Risiken, die sich aus einer dem Salzachhang nahen Bebauung ergeben koénnten, weitgehend
ausgeschlossen. Die Festsetzungen wurden u.a. auch aus dem geologischen Gutachten von Herrn
Dr. Schubert vom 31.01.2011 entwickelt. Auf die Geotope Nr. 171A008 Salzachhang-Prallhang
Burghausen, Nr. 171R010 Kreuzfelsen Burghausen sowie auf den ,Hinweis auf ein Georisk-
Objekt* gemalk dem GeoFachdatenatlas des Landesamtes flir Umwelt, die auch im geanderten
Flachennutzungsplan mit integrietem Landschaftsplan dargestellt wurden, wird des weiteren
verwiesen.

Mit allen 24 Stimmen

Betroffenheit hinsichtlich der Wasserwirtschaft
Die Belange der Wasserwirtschaft wurden durch Regelungen in den Festsetzungen bzw. durch die
Zusicherung der Stadtwerke Burghausen entsprechend abgehandelt und geregelt. So wird die
hydraulische Leistungsfahigkeit der weiterfihrenden Kanale zur Schmutzwasserentsorgung durch
die Stadtwerke Burghausen entsprechend zugesichert. Zur Eignung des Untergrundes zur
Versickerung werden im geologischen Gutachten von Herrn Dr. Schubert vom 31.01.2011
entsprechende Untersuchungsergebnisse aufgefiihrt. Es kann von einer ausreichenden
Versickerungsrate aufgrund des anstehenden, meist kiesigen Untergrundes ausgegangen werden.
In die Hinweise wurde aufgenommen, dass bezlglich der Versickerung von Niederschlagswasser
die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV vom 1. Oktober 2008) sowie die
Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser —
TRENGW (AlIMI Nr. 1/2009 S.4) vom 17. Dezember 2008 zu beachten sind. Zur Bewertung des
Verschmutzungspotentials wurden unter Hinweise die Anwendung der Handlungsempfehlungen
zum Umgang mit Regenwasser des DWA Merkblattes M 153 zur Beachtung niedergeschrieben.
Bezlglich der Wasserversorgung ist die Leistungsfahigkeit der Ortlichen Versorgungsleitungen
gewabhrleistet. Die Wasserversorgung fir das geplante Wohngebiet ,Am Emetsberger Hof* wird
Uber die Ortsnetzleitung DN 150, abzweigend vom Spielplatz Flst. Nr. 1046/22, Gmk. Burghausen
erfolgen. Eine Verlegung der bestehenden Ortsnetzleitung, die den Sudostteil des
Geltungsbereiches quert, wird ermdglicht. Im Zuge der Erschliefungsmalnahmen soll diese in den
StraRenbereich der FiIst. Nr. 1059/2, Gmk. Burghausen verlegt werden. Die Verlegung einer
privaten Wasserhausanschlussleitung, die vom Grundstiick Krankenhausstralte 25 den
Geltungsbereich quert, wird wahrend der ErschlieRungsmalnahmen bewerkstelligt. Alternativ kann
das Durchleitungsrecht dinglich gesichert werden. Die Abwasserentsorgung des Gebietes erfolgt
Uber die bestehende Kanalleitung (BK 0,50/0,75 m) Uber den Anschluss an den StralRenschacht
Nr. 3140. Altlasten sind auch dem Wasserwirtschaftsamt hier keine bekannt.

Mit allen 24 Stimmen
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Betroffenheit hinsichtlich des Schutzgutes Mensch (Rettung, Inmissionsschutz)

Fir die Siedlung wurden neben der Stichstralenlosung weitere zusatzliche Rettungswege in die
Festsetzung des Bebauungsplanes aufgenommen. Von der festgesetzten Flache mit Geh- und
Fahrtrecht entlang des Salzachhanges mit Anschluss an eine entsprechend ausgewiesene
Ortsstralie wird zusatzlich die Verbindung mit dem norddstlichen Wendeplatz durch eine von Osten
abzweigende Verbindungsflaiche hergestellt. Eine weitere zusatzliche Notzufahrtsmoglichkeit
besteht Uber die Kindergartenfreiflache der Fist. Nrn. 1037/3 und Teilflache von 1037/2,
Gemarkung Burghausen. Auch hier besteht eine festgesetzte 3,50 m breite Zufahrtsmdglichkeit
von einem Seitenast der ErschlieBung des Bebauungsgebietes Nr. 4f aus. Festgesetzte
Strallenbreiten und Anordnungen der Stellplatze entsprechen den Rettungsanforderungen. Die
Mindestwasserversorgung nach DVGW W405 und die betreffenden vorbeugenden Maflinahmen
zum Brandschutz werden im Zuge der Erschlieffung des Baugebietes bertiicksichtigt.

Bezlglich der Schallschutzvertraglichkeit hat das Bliro Miller BBM fiir die geplante Wohnsiedlung
,Am Emetsberger Hof* eine Uberschreitung der Richtwerte zu den Nachtzeiten errechnet.
Regelungen des Schallschutzes wurden aus dem Gutachten in den Bebauungsplan als
entsprechende Festsetzung Ubernommen. Die Schallvertraglichkeit gemal TA-Larm und DIN
18005 fir das Siedlungsgebiet kann dadurch hergestellt werden. Teil der Festsetzungen ist eine
vorgeschriebene 2,50 m hohe Schallschutzwand entlang der sudlichen Geltungsbereichsgrenze.
Hierdurch werden im Erdgeschoss innerhalb der geplanten Baugrenzen die Anforderungen der TA
Larm und der DIN 18005 fur die Nachtzeit eingehalten. Innerhalb der Baugrenzen der im
Larmschutzgutachten mit HO1, HO6 und HO7 bezeichneten Geb&ude treten noch Uberschreitungen
ab dem 1. Obergeschoss sowohl an der Stdwest- als auch Sidostfassade auf. Bei Baufenster
(innerhalb Baugrenzen) HO2 gilt dies nur an der Stidwestfassade. Innerhalb der Baufenster H16 bis
H18 waren Uberschreitungen erst im 2. Obergeschoss vorhanden. Hier werden entsprechende
Festsetzungen eingestellt, dass die Auflagen des Immissionsschutzes nach den genannten
Regelwerken eingehalten werden. Entsprechend dirfen an den Fassadenseiten bestimmter
Gebaude je nach Situierung keine Offenbare Fenster und Tulren von schutzbedurftigen
Aufenthaltsraumen  vorhanden sein. Zwangsliftungen bei  schallabgewandten  oder
schallgeddmmten Luftzufihrungen, wie sie in Energiesparhdusern Ublich sind, haben eine
ausreichende Beluftung dieser Raume sicher zu stellen. Innerhalb der Baugrenzen der im
Gutachten bezeichneten Gebaude HO1 bis HO7 und H11 bis H18 durfen keine weiteren Geschosse
Uber dem 1. Obergeschoss bewohnbar ausgebaut werden und wurden deshalb hier als nicht
zuldssig festgesetzt. Als Grundlage in die Berechnung wurde die nérdliche Hauptzufahrt des
Krankenhausgelandes (Flst. Nr. 1059/1 und 1059/2, Gmk. Burghausen) bis zur Wendeplatte 6stlich
des Krankenhausgeldndes am Salzachhang in der Funktion als Ortsstral’e einbezogen. Dies gilt
auch fur die bestehenden Parkplatze noérdlich der FIst. Nr. 1059/2, Gmk. Burghausen und der
geplanten Parkplatze innerhalb der Gemeinbedarfsfliche im Geltungsbereich, die als 6ffentliche
Parkplatze bzw. 6ffentliche Verkehrsflachen (Ortsstralle) einbezogen wurden. Die Schalltechnische
Vertraglichkeitsuntersuchung des Biros Miuller BBM vom 27.01.2011 wurde als Bestandteil der
Begriindung bestimmt.

Mit allen 24 Stimmen

Betroffenheit beziiglich des Denkmalschutzes
Von der Denkmalschutzbehérde wurde insbesondere auf die Lage des Baudenkmals D-1-71-112-
105 ,Wohnhaus eines Vierseithofes, zweigeschossiger Krippelwalmdachbau, Portale an der Nord-
und Sudseite mit Rotmarmorgewanden, wohl Anfang 19. Jh., gemauerter Torbogen; zugehorig
Heiligenhauschen mit Satteldach, wohl noch 18. Jh.“ verwiesen. Der vorhandene Bebauungsplan
greift mit seinem Geltungsbereich aber nicht in das Denkmal bzw. den Nahbereich ein. Es besteht
ein Abstand von mind. 13 m zur Geltungsbereichsgrenze. Hingewiesen wird aber im
Bebauungsplan auf die Ausfihrungen zu Planungs-, Anzeige-, Zustimmungs- und
Erlaubnisverfahren u.a. nach Art. 6 DSchG, zu der Behandlung bei evtl. zu Tage tretenden
Bodendenkmalern mit Meldepflicht nach Art. 8, 1-2 DSchG. Meldepflichtig sind demnach der
betreffende Finder, der Leiter der Arbeiten und der Unternehmer. Fundort und Funde sind bis zum
Ablauf von einer Woche nach der Anzeige bzw. bis zur Freigabe durch die Behorde unverandert zu
belassen.

Mit allen 24 Stimmen
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Betroffenheit der Sparten- und Medientrager
Zur Verlegung neuer Telekommunikationslinien innerhalb des geplanten Wohngebietes und zum
Anschluss wird eine ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der geplanten Strallen
und Wege zugesichert. Zur Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen
wird eine Koordinierung mit den TiefbaumaRnahmen flir den Straflen- und Leitungsbau durch die
Stadt Burghausen vorgenommen. Beziglich der Versorgung mit Strom sollen die bestehenden
Versorgungseinrichtungen (20 kV-Kabel und Niederspannungskabel 0,4 kV) den neuen
Verhaltnissen angepasst werden. Folgekosten durch Dienstbarkeiten (Schutzzonenbereich der
Kabel 0,5 m beidseitig zur Trassenachse) missen entsprechend vom Veranlasser getragen
werden. Die ErschlieBung des Baugebietes Uber die bestehenden Trafostationen Burghausen 8
und 85 und die Unterbringung von Niederspannungskabel und Verteilerschranken werden
ermoglicht. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen wird das ,Merkblatt iber Baumstandorte und
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen® der Forschungsgesellschaft fir Stralen- und
Verkehrswesen, Ausgabe 1989 soweit moglich angewendet.

Mit allen 24 Stimmen

Betroffenheit hinsichtlich stiadtebaulicher Gestaltungsmoglichkeiten

Im Verfahren wurden weitere Festsetzungen zur baulichen Gestaltung aufgenommen bzw.
bestehende Festsetzungen erganzt. Zulassige Dachformen im westlichen Teil des
Geltungsbereiches wurden in einen engeren Rahmen gefasst. Hier bleiben die zuldssigen
Dachformen auf Satteldach und Pultdach beschrankt, da hier die stadtebauliche Gebaudestruktur
an die bestehenden Gebaudeformen im Bereich des Holzfelder Weges in nordwestlicher Richtung
angelehnt werden soll. Fir die Gebdude im o&stlichen Teilbereich (Bezeichnung WAS5) sollen
vorhandene Strukturen der nahen Wohngebiete ,Am Steindigut* aufgenommen werden. Auch
Flachdacher sind hier zulassig, eine Erweiterung auf eine Zulassigkeit von Walm- bzw. Zeltdachern
mit einer Dachneigung von 15° bis 25° wurde vollzogen. Da sich auch im Umgebungsbereich des
Geltungsbereiches (v.a. in nordwestlicher und nordéstlicher Richtung) die Dachneigungen sehr
abwechslungsreich gestalten und fir eine solare und energiesparende Architektur
Gestaltungsmdglichkeiten eréffnet werden sollen, werden die festgesetzten Dachneigungen
weiterhin entsprechend freier aufrecht erhalten. Der Farbton der Dacheindeckungen soll lediglich
fur die Bereiche WA1, WA2 und WAS3 in Anlehnung an die Bebauung im westlichen Bereich
(Lilienweg, etc.) angepasst werden. Hier sind nur Dachziegel in den Farben rot und rotbraun
zulassig. In den dbrigen Teilbereichen im Geltungsbereich gelten die bisherigen Festsetzungen zur
Dachgestaltung, da u.a. auch Energiesparhauser durch die Nutzung von Photovoltaik oder
Solarthermie eine weitgehend anthrazitfarbene Dachfarbung erzielen. In die Festsetzungen
aufgenommen wird eine Ergdnzung zur Firstrichtung mit der Vorgabe, den First des
Hauptgebaudes zwingend in Langsrichtung des Gebaudes auszurichten. Eine ortsuntypische
Bauweise mit breiten Giebelseiten soll ausgeschlossen werden. Festsetzungen zur Gestaltung von
Fassadenoberflachen wurden weiterhin nicht getroffen. Entsprechende Freiheiten fir z.B.
Solararchitektur, energiesparende Bauweise mit unterschiedlichen Bausystemen oder —strukturen
sollen gewahrt werden. Festsetzungen zur zuldssigen Traufhdhe mit der Festsetzung von Mindest-
und Maximalwandhdéhen bei 1-geschossiger Bebauung mit oder ohne ausgebautem Dachgeschoss
bzw. bei 2-geschossiger Bauweise sowie bei Gebauden mit Pultdachern ab dem Bezugspunkt der
Oberkante Fertigfullboden (FFB) im Erdgeschoss bis zum Schnittpunkt der Wand mit der
Aulenkante der Dachhaut wurden konkretisiert und geringfliigig angepasst. In Bezug auf die
festgesetzte Gestaltung von transparenten Terrassenbedachungen in Form von Glas oder
Kunststoffglas wurde zusatzlich eine Beschattung (Stoffmarkisen, Kletterpflanzen) fir zulassig
erklart. Die Grundflachenzahl (GRZ) wurde letztlich auf 0,33 festgelegt. Die Anregung zur
Férderung von Wohngemeinschaften mit gemeinsamen Nutzungsflachen fur Jung und Alt und der
Wunsch nach einer Siedlung mit Modellcharakter sind als zuklnftige Wohnformen sicherlich
erstrebenswert. Von einer Aufnahme in Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplanes wird
abgesehen.

Zweier Blrgeranliegen gemal zu einer gewinschten AbstandsvergréRerung (6 m) der Baugrenzen
der noérdlichen Grundstliicke im Bebauungsplan Nr. 4f zu den sudlichen Grundstiicken ,Am
Steindlgut” (BP Nr. 12b) zur Verbesserung des solaren Warmeeintrages in deren Wohngebaude
wird in Teilen statt gegeben. Zur grinordnerischen Aufwertung der Wohnsiedlungen ,Am
Steindlgut“ und ,Am Emetsberger Hof“ soll stdlich der Grundstiicksgrenze der Wohnsiedlung ,Am
Steindlgut” eine gliedernde Grinflache in Form einer zu pflanzenden Strauchhecke aus heimischen
Gehdlzen festgesetzt werden. Sie verbindet die Gehdlzpflanzungen des Kindergartengrundstiickes
mit den bewaldeten Salzachhangen. Der Abstand zwischen der sudostlichen Grenze der
Grundstiicke der Wohnsiedlung ,Am Steindigut® und den ndérdlichen Baugrenzen der
Wohnsiedlung ,Am Emetsberger Hof* wird deshalb auf 5,00 m vergréRert.
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Ungeachtet dessen sind im geplanten Baugebiet Nr. 4f die erforderlichen Abstandsflachen zu den
Nachbargrundstiicken einzuhalten, die sich nach der derzeit glltigen Fassung der Bayerischen
Bauordnung bemisst.

Mit allen 24 Stimmen

Betroffenheit hinsichtlich des Natur- und Landschaftsschutzes
Im Verfahren wurde der Forderung der hdheren Landesplanung und der Unteren
Naturschutzbehdrde nach einer Ausweisung eines ausreichend breiten, 6ffentlichen Grinstreifens
zwischen Waldrand und Grundstiicksgrenze begegnet. An der Ostgrenze des Geltungsbereiches
wird entlang der Grundstlcksgrenze am Salzachhang eine 10 m breite 6ffentliche Grinflache mit
Eintragung einer Wegerechtsfunktion festgesetzt. Als Flache fir Malnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung der Landschaft wird diese auch in das Ausgleichsflachenkonzept
eingestellt und dient auch der Vermeidung negativer Auswirkungen insbesondere auf Gebiete des
Landschaftsschutzes sowie auf gemeinschaftsrechtliche Schutzgebiete des Netzwerks Natura
2000. Auf diesem Streifen sind abschnittsweise Altgras- und Staudensdume aus der natirlichen
Sukzession heraus sowie Trittrasengesellschaften zu entwickeln. Zur Erlebbarkeit des oberen
Hangwaldes der Salzach sowie zur ordnungsgemaRen forstwirtschaftlichen Nutzung ist in diesem
Bereich des Weiteren die Anlage eines Grinweges (z. B. Schotterrasen) fur zulassig erklart
worden. Die Nutzung als Notzufahrt fir die geplante Wohnsiedlung ist ebenfalls moéglich. Die
Fihrung des Weges ist auch unter dem Kronenbereich der Randbdume des bewaldeten
Salzachhanges modglich. Die sanfte Ausbauweise bendtigter Wege (Schotterrasen,
wassergebundene Decke) soll Schaden an der Vegetation weitgehend verhindern. Zur
Bewerkstelligung der Wegeflihrung wurde die eingetragene Flache mit Geh- und Fahrtrecht an die
westliche Seite der 6ffentlichen Grinflache gegeniiber der Hangkante verschoben. Geringfiigige
Korrekturen des Waldrandes (Strauchflachen) missen dort wo notwendig hingenommen werden.
Durch Nachpflanzungen koénnen diese MaRRnahmen an leicht versetzten Stellen kompensiert
werden. Weitergehende Auflagen und Einschrankungen innerhalb des 25 m Abstandes, beginnend
von der Bdschungskante des Salzachhanges bis zur Baugrenze der Gebaude nach Westen hin
werden nicht aufgenommen. Die vorhandenen Schutzgebietsgrenzen kénnen dem Umweltbericht
bzw. den Darstellungen der Anderung des Flachennutzungsplanes mit integriertem
Landschaftsplan enthommen werden. Eine Festsetzung zum Erhalt der bestehenden Gehodlze
wurde nicht eingestellt. Durch die Aufnahme einer Formulierung unter ,Hinweise“ sollen die Nutzer
zum Erhalt, falls moglich, angestoRen werden. Eine Positivliste von heimischen Strauchern als
Beispiel fur private Pflanzungen wird ebenfalls in die Hinweise mit aufgenommen. Zur
grunordnerischen Aufwertung der Wohnsiedlungen ,Am Steindlgut® und ,Am Emetsberger Hof*
wird sudlich der Grundsticksgrenze der Wohnsiedlung ,Am Steindlgut® und entlang der sudlichen
Geltungsbereichsgrenze eine gliedernde Grunflache in Form einer zu pflanzenden Strauchhecke
aus heimischen Geholzen festgesetzt. Die Kompensation notwendiger Eingriffe in vorhandene
Gehdlzbestande wird durch Pflanzfestsetzungen und die vorgesehenen Ausgleichsmalinahmen
ausreichend gewahrleistet. MalRnahmen unter Punkt 8 des Umweltberichtes, insofern sie nicht nur
als Vorschlag aufgefuhrt sind, wurden in die Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgenommen.
Die KompensationsmaRnahmen werden gemaR Punkt 9 des Umweltberichtes festgesetzt. Die
Mafnahmen werden entsprechend nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes in Abstimmung mit
der Unteren Naturschutzbehorde umgesetzt. Die Flachen und die durchzufiihrenden Gestaltungs-,
Pflege- und EntwicklungsmalRnahmen sind entsprechend aufgeflihrt. Die Meldung samtlicher
Kompensationsflachen an das Okoflachenkataster des Bayerischen Landesamts fiir Umwelt (LfU)
nach §17 Abs. 6 BNatSchG wird in den Festsetzungen aufgefihrt.

Mit allen 24 Stimmen

Der Bebauungsplan Nr. 4f - Wohnsiedlung ,,Am Emetsberger Hof in der Fassung vom
30.03.2011 wird mit den in der Planzeichnung enthaltenen weiteren Festsetzungen, der
Begriindung mit Umweltbericht und spezieller artenschutzrechtlicher Priifung (saP) vom
30.03.2011, der schalltechnischen Vertraglichkeitsuntersuchung vom 27.01.2011 und dem
geologischen Gutachten des Ingenieurbiiros Dr. Schubert/Olching vom 31.01.2011 erneut
gebilligt. Es wird beschlossen, dass nur noch zu den Anderungen Stellung genommen
werden kann. Die Verwaltung wird gemaB § 4a Abs. 3 BauGB beauftragt, die Dauer der
Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und fiir die Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB auf
14 Tage zu verkiirzen.
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Begriindung

Planungsgrundlagen

Einordnung in libergeordnete Planungen

Der genehmigte Flachennutzungsplan der Stadt Burghausen mit integriertem Landschaftsplan
stellt den geplanten Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4f als Flache fir den
Gemeinbedarf dar. Hier sollten Erweiterungsflachen fiir das angrenzende o6rtliche Krankenhaus
und fir die bestehende Kindergartenflache vorgehalten werden. Die Flachenplanung setzt nun an
dieser Stelle neue Pramissen fest, sowohl was die Planung der Gesundheitsvorsorge
(Schwerpunkt zentrales Krankenhaus in Altétting) als auch die der Kindergarten (weitere Anlagen
in verschiedenen Stadtgebieten mit entsprechenden Einzugsbereichen) anbetrifft. Die Flache soll
entsprechend als Wohnbauland dargestellt werden. Der Geltungsbereich liegt am Rande des durch
Rechtsverordnung festgestellten, nachrichtlich dargestellten Landschaftsschutzgebietes ,Unteres
Salzachtal® sowie der FFH-Gebiete (Flachen nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) um die
Salzachhéange.

Erfordernis der Planung

Der Bebauungsplan Nr. 4f soll den dringenden Bedarf an Wohnbauland innerhalb des stadtischen
Siedlungsbereiches decken. Die Flache liegt sehr zentral und ist (iber kurze Wegestrecken an das
Stadtzentrum mit der entsprechenden Infrastruktur angeschlossen. Das Angebot an kleinen und
groBeren Grundstlicken (ergeben sich in erster Linie durch den Abstand von Gebauden zur
Gelandekante des Salzachhanges) soll den unterschiedlichen Bedilrfnisse von Bauwerbern
genigen. Es wurde besonderer Wert auf eine flichensparende Erschlieung gelegt.

Naturraumliche Zusammenhénge

Die geplante Wohnbauflache liegt am Rande der Salzachhange. Zur Erkundung des Untergrundes
wurde ein geologisches Gutachten durch das Biro Dr. Schubert, Olching erarbeitet. Es wird ein
Untergrund von vorwiegend steinigen Kiesen und einzelnen Nagelfluhbanken konstatiert. Im
Gutachten vom 31.01.2011 wird ein Abstand von 20 m von der Boéschungskante des
Salzachhanges als ausreichend erachtet. Es kann von einer ausreichenden Versickerungsrate
aufgrund des anstehenden meist kiesigen Untergrundes ausgegangen werden. Das Gutachten soll
als Teil der Begrindung eingestellt werden. Das geplante Baugebiet wurde bisher Uberwiegend als
landwirtschaftliche Nutzflache in erster Linie zur Pferdezucht bewirtschaftet. Gehdlze kommen im
Geltungsbereich aufgrund der vorwiegend als Pferdeweide genutzten Flache geringfigig vor.
Kleinere Gehdlzgruppen mit Vogel-Kirsche, Hainbuche, und heimischen Strauchern finden sich im
Nahbereich der Hofstelle. Sie haben sich vornehmlich durch Selbstanflug entwickelt. Die tbrigen
Flachen sind durch eine tGberwiegend intensiv genutzte Glatthaferwiese gepragt. Als Boden ist eine
relativ flachgriindige Rendzina auf Quartarkiesen anzufinden.

Planungsrechtliche Zusammenhénge

An allen Seiten des geplanten Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 4f befinden sich heute
weitgehend mit Wohngebauden bebaute Gebiete. Im Siden schliefen sich die Bauten des
Krankenhauses und im Norden die des stadtischen Kindergartens an. Die bestehenden
Baugebiete sind in der Regel Geltungsbereiche rechtskraftiger Bebauungsplane, nérdlich
angrenzend u.a. der Bebauungsplan Nr. 12b und westlich die Nr. 4c der durch die Nr. 4f eine
Erweiterung erfahrt. Diese bilden auch weitgehend die stadtebaulichen Vorgaben zur Einordnung
in die Art und das MaRl der baulichen Nutzung. Die geplante Gebaudegruppe bildet eine
nachvollziehbare LiickenschlieBung im Bereich der bestehenden Siedlungsrander.

Planungskonzept

Auf dem Grundstlick der Fist. Nrn. 1043/1 und 1037/2, Gemarkung Burghausen, soll die bisher
ausgewiesene Flache fir den Gemeinbedarf zu einem Wohngebiet umgenutzt werden. Das
Bebauungskonzept baut auf einer Bestandsaufnahme bestehender stadtebaulicher Vorgaben auf,
dessen Préamissen zu Beginn der Planung schriftlich fixiert wurden. Eine klare dennoch Identitat
schaffende stadtebauliche Gestaltung soll erreicht werden. Gerist der Planung soll ein
wirtschaftliches, mdglichst flachensparendes ErschlieBungssystem sein, welches eine
ressourcenschonende Herstellung notwendiger Sparten (Kanal, Wasser, Strom, etc.) ermdglicht.
Die ErschlieBungsbreite fur die Wohnsammelstrale soll dabei 8,50 m (6,00 m StralRenbreite +
Stellplatzstreifen von 2,50 m) und fiir WohnstraBen 7,00 m (4,75 m StralRenbreite + 2,25
Stellplatzstreifen) betragen. Stralenseiten wechselnde Langsstellplatzreihen, untergliedert mit
Baumreihen, erzeugen einen verkehrsberuhigenden Charakter.
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Die Anbindung der Hauptzufahrt an den zu verbreiternden Holzfelder Weg wird zur glinstigen
Spartenanbindung (vorhandene Anschliisse sind dort vorzufinden) nérdlich angrenzend an das
Stadler-Anwesen erfolgen. Das Freistellungsmerkmal des denkmalgeschiitzten Teiles des Stadler-
Anwesens soll weitgehend gewahrleistet bleiben. Die Grundstiicksbebauung soll sowohl den
Bedarf an Doppelhdusern als auch an Einzelhausern decken.

Der Grofiteil der dargestellten Grundsticksflachen bewegt sich in der GréRenordnung von 350 m?
bis 700 m2. Aufgrund geologisch bedingter baulicher Abstandsflachen zu den Salzachhangen (im
Gutachten von Herrn Dr. Schubert vom 31.01.2011 wurden 20 m als ausreichend befunden) und
notwendiger Abstdnde zu den bewaldeten Salzachwaldungen (es wurden letztendlich 25 m
Abstand von der Bdschungskante festgesetzt) ergeben sich Grundstiicksangebote auch im Bereich
von Uber 1000 m2. Die Dichte der Wohnbebauung nimmt zu den bewaldeten Randflachen der
Salzachhange entsprechend ab. Im &stlichen Bereich sollen deshalb auch Bauformen z.B. mit
einer Flachdach- bzw. Walmdachbebauung zugelassen werden. Eine 10 m breite offentliche
Grinflache zur Aufnahme einer notwendigen ForsterschlieBung (Bewirtschaftung der Hangwalder)
und die Mdoglichkeit einer fuBlaufigen Verbindung zu den Wohnbauflachen (Wiesenpfad) soll im
Osten des Baugebietes parallel entlang des Salzachhanges festgesetzt werden. In das
Bebauungskonzept mit eingeschlossen ist die Vergroflerung des Parkplatzangebotes fir das
Kreiskrankenhaus. Hier kénnen dringend bendtigte Stellplatzflachen sudlich des sog. Stadler-
Anwesens angeordnet werden. Aufgrund von Bauentwicklungen im Krankenhausbereich zu
reduzierende Stellplatzflachen kénnen hier kompensiert bzw. erweitert werden.

ErschlieBung

Das Konzept sieht eine von Osten nach Westen verlaufende ErschlieRungsachse vor, die sich mit
Stichstralen zu den einzelnen Wohngruppen 6ffnet. An den entferntesten Wendepunkten sollen
kleinere Aufweitungen eine kleine Angerflache bzw. einen platzartigen Charakter erzeugen und
zudem eine Wendemoglichkeit fir Nutzfahrzeuge darstellen. Die Identitdt innerhalb des
Wohngebietes wird durch die unterschiedlich gestalteten Wohngruppen gestarkt. Baugrenzen
regeln klar das stadtebauliche Erscheinungsbild, ermoglichen allerdings durch eine gewisse
GroRziigigkeit Raum fiir individuelle Gestaltungsmdglichkeiten, wie sie im Ubrigen auch bereits in
den randlich anschlieRenden Baugebieten umgesetzt wurden. Von Siden ungiinstig erschlossene
Grundstiicke mit meist langen Wegen zu Garagen werden weitgehend vermieden. Wegesysteme
bewerkstelligen soweit mdglich die Anbindung an die anschlieBenden Freiflachen und Wege
aulderhalb des Baugebietes. Zur Bewerkstelligung der waldbaulichen PflegemalRnahmen entlang
der Salzachhangkante wurde ein forstwirtschaftlicher Pflegeweg durch ein Geh- und Fahrtrecht
festgesetzt. Ein norddéstlich, sich mit dem Wendebereich des Siedlungsgebietes
zusammenschlieRender 3,0 m breiter Verbindungskorridor wird zudem geschaffen. Er ermdglicht
eine fullaufige Verbindung zwischen der geplanten Wohnsiedlung und der 6ffentlichen Grunflache
entlang des Salzachhanges und eréffnet die Mdglichkeit einer rickwartigen Notzufahrt fir das
geplante Baugebiet.

Immissionsschutz

Die Berechnungen des Biiros Miller BBM zum Schallschutz fir die geplante Wohnsiedlung ,Am
Emetsberger Hof* ergeben eine Uberschreitung der Richtwerte zu den Nachtzeiten. Zur
Bewerkstelligung des Schallschutzes wurden im Gutachten Vorschlage erarbeitet, die die
Schallvertraglichkeit gemal® TA-Larm und DIN 18005 fur das Siedlungsgebiet gewahrleisten.
Dementsprechend soll eine 2,50 m hohe Schallschutzwand ggf. in Kombination aus Wand und
Erdwall an der sudlichen Linie innerhalb des Geltungsbereiches gemal Larmschutzgutachten
festgesetzt werden. Hierdurch werden im Erdgeschoss innerhalb der geplanten Baugrenzen die
Anforderungen v.a. der DIN 18005 fur die Nachtzeit eingehalten. Gegebenenfalls mdgliche
Einflisse der Larmschutzwand auf die Beschattung des Grundstiickes etc. halten sich in Grenzen.
Die Hohe der Wand bewegt sich in der GréRenordnung eines durchschnittlichen Strauches,
dessen Beschattung auch hingenommen werden muss. Aus stadtebaulichen Grinden wird die
Wand als vertretbar erachtet. Die Vorpflanzung einer Strauchflache kann die Wirkung der Wand
abschwachen. Innerhalb der Baugrenzen der im Larmschutzgutachten mit HO1, HO6 und HO7
bezeichneten Gebaude treten Uberschreitungen ab dem 1. Obergeschoss sowohl an der Stidwest-
als auch Sildostfassade auf. Bei Baufenster (innerhalb Baugrenzen) HO02 gilt dies nur an der
Sudwestfassade. Innerhalb der Baufenster H16 bis H18 waren Uberschreitungen erst im 2.
Obergeschoss vorhanden. Die Auflagen des Immissionsschutzes nach den genannten
Regelwerken erfordern die Einhaltung der zulassigen Grenzwerte und Bestimmungen. GemaR der
schalltechnischen Vertraglichkeitsuntersuchung werden Festsetzungen in den Bebauungsplan
eingearbeitet, die die Einhaltung der Anforderungen erwirken. Innerhalb der Baugrenzen der im
Gutachten und Bebauungsplan bezeichneten Gebaude HO1 bis HO7 und H11 bis H18 diirfen keine
weiteren Geschosse iber dem 1. Obergeschoss bewohnbar ausgebaut werden.
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Grundlage fir die Berechnung ist die Bestimmung der ndrdlichen Hauptzufahrt des
Krankenhausgelandes (Flst. Nr. 1059/1 und 1059/2, Gmk. Burghausen) bis zur Wendeplatte 6stlich
des Krankenhausgelandes am Salzachhang als Ortsstrale und die Bestimmung der bestehenden
Parkplatze nordlich der Flst. Nr. 1059/2, Gmk. Burghausen und der geplanten Parkplatze innerhalb
der Gemeinbedarfsflache im Geltungsbereich als 6ffentliche Parkplatze bzw. &ffentliche
Verkehrsflachen (OrtsstraBe). Die schalltechnische Vertraglichkeitsuntersuchung (Muller-BBM-
Bericht M90910/2 vom 27. 01 2011) wird Bestandteil der Begrindung.

Griinordnerische Belange

Durch eine an Intensitat und Dichte abnehmende Bebauung in Richtung Salzachhange soll sich
das geplante Wohnbauland sowohl in die bestehende Bebauung des Siedlungsquartiers, als auch
in den kiinftigen Ubergang zum Landschaftsschutzgebiet des Salzachtales einfiigen. Der
Bebauungsplan soll sicherstellen, dass die kinftige Bebauung genigend Abstand zu den
bewaldeten Flachen im Siidosten erhalt und sich zur Bebauung im Norden und Westen orientiert.
Durch eine entsprechende Griinplanung im kinftigen Siedlungsgebiet, durch Festsetzungen von
Einzelbdumen und kleinen Baumgruppen soll ein harmonischer Ubergang zur Landschaft bzw.
sollen Grunverbindungen geschaffen werden. Bestehende Geholzflachen des Geltungsbereiches
sollen, soweit nicht zur ErschlieBung notwendig, weitgehend erhalten werden. Dies wird durch die
Aufnahme der Formulierung unter Hinweise bekraftigt. Auf dezidierte Erhaltungsfestsetzungen wird
aber verzichtet. Durch Festsetzungen zum Ersatz eingegangener Gehdlze wird dem Erhalt der
Gehdlzgruppen Rechnung getragen. Der Eingriff in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild soll
entsprechend gemindert werden.

Umweltbericht — Bestandsaufnahme, Bewertung, Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wird eine laut Baugesetzbuch geforderte Umweltprifung
durchgefiihrt. Diese wird in dem Umweltbericht vom 31.01.2011 abgehandelt, der als
eigenstandiger Teil der Begrindung eingestellt wird. Zusatzlich ist eine spezielle
artenschutzrechtliche Prifung (saP) vorgeschrieben, die im Anschluss an den Umweltbericht
formuliert wird. Verbotstatbestadnde nach § 42 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG)
werden eruiert. Ausnahmevoraussetzungen nach § 43, Abs. 8 BNatSchG werden ggf. hinsichtlich
der Erfullung geprift und entsprechend behandelt. Die derzeitige Nutzung des Gelandes als mafig
intensive Glatthaferwiese und das geeignete, die vorhandene Flache einnehmende, stadtebauliche
Konzept fiihren dazu, dass ein Ausgleich innerhalb des Geltungsbereiches nach Ausschopfung der
Moglichkeiten des Vermeidungs- und Kompensationsgebotes nicht bewerkstelligt werden kann.
Zur Vermeidung von Eingriffen in Gebaude mit schitzenswerten Biotopqualitdten wurden
entsprechende Regelungen in den Bebauungsplan bzw. Umweltbericht iGbernommen. Bei einem
vorzunehmenden Gebaudeabriss ist ein Zeitkorridor von November bis Marz einzuhalten.
Aulerhalb des Korridors von November bis Ende Marz muss eine fachlich qualifizierte Nachsuche
und Untersuchung nach Wochenstuben und Geb&udebritern vorgenommen werden. Bei einem
Ausschluss des Vorkommens kann in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde auch
aulerhalb des festgesetzten Korridors ein Abriss erfolgen.

Die Grundlage flrr die Eingriffsbilanzierung und die Anwendung der Eingriffsregelung nach § 1a
BauGB ff bildet der Leitfaden zur Eingriffsregelung ,Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft®
des Bayer. Staatsministeriums fir Landesentwicklung und Umweltfragen (BayStMLU) 1999. Die
Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung mit den vorgeschlagenen Malknhahmen zur Vermeidung,
Kompensation und Ausgleich werden im Umweltbericht beschrieben und festgelegt. Die
entsprechenden Festsetzungen werden in den Textteil des Bebauungsplanes Nr. 4f eingearbeitet.

Beschreibung der KompensationsmaRBnahmen

Gemall Tabelle 5 und 6 des Umweltberichtes ergibt sich ein vorhabenbezogener
Kompensationsbedarf von ca. 1,92 ha. Hiervon werden ca. 1.107 m? als Ausgleich innerhalb des
Plangebiets erbracht. Dort soll entlang der westlichen Grenze ein ca. 10 m breiter Gelandestreifen
bestehen bleiben auf dem abschnittsweise Geholzpflanzungen, Trittrasengesellschaften und
Staudenfluren v.a. Uber natirliche Sukzession entwickelt werden. Darlber hinaus verbleibt ein
Kompensationsbedarf von ca. 1,81 ha, der auf raumlich getrennten Kompensationsflachen im
Bereich des s. g. ,Brunnenfelds” auf dem Fist. Nr. T-369/0 (Teilstlick), Gem. Raitenhaslach
erbracht wird (vgl. Tabelle 8, Umweltbericht). Samtliche Kompensationsflachen sind an das
Okoflachenkataster des Bayerischen Landesamts fir Umwelt (LfU) zu melden. Die
Ausgleichsflache am Brunnenfeld umfasst nach dem aktualisierten Stand insgesamt ca. 20.350 m?
(bereits in Abzug von Flachen die durch Férdermalinahmen als Kompensationsflachen nicht
zugeordnet werden kénnen), wodurch eine positive Bilanz von ca. 2.200 m? Kompensationsflache
entsteht. Diese kann in das Okokonto der Stadt Burghausen uberfiihrt und fiir andere
Kompensationsverpflichtungen abgebucht werden.
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Die geplante Kompensationsflache umfasst weitestgehend Wiesenflachen sowie eine schon jetzt
bestehende Streuobstwiese. Zielsetzung der AusgleichsmaRnahmen ist eine Extensivierung und
Strukturanreicherung der Flache. Weiterhin soll die Entwicklung von nutzbaren Nahrungsressourcen,
insbesondere Samen-, Nektar- und Pollenquellen (Bliten) aber auch GroRinsekten (v. a. Heuschrecken)
als Grundlage fir bestimmte Arten bzw. Artengruppen wie Neuntoter, Goldammer aber auch die Gruppe
der Wildbienen geférdert werden. Dariber hinaus wird versucht sowohl punktuelle wie auch lineare
Strukturen zur Verbesserung des lokalen Biotopverbundes zu entwickeln. Die vorhandene
Streuobstwiese im Norden der Ausgleichsflache ist nur noch gering aufzuwerten (angesetzter Faktor
0,2), in Teilflaichen werden hier Stauden- und Altgrassdume sowie Heckenstrukturen entwickelt (vgl.
Abb. 11 im Umweltbericht), fir die Restflachen ist eine Nutzungsextensivierung geplant. Diese erfolgt
durch die Einstellung der bis jetzt erfolgten Diingergaben im Wiesenbereich sowie durch eine
Verringerung der Mahdhaufigkeit auf eine einschiirige Mahd mit Schnittzeitpunkt ab September. Laut
Landschaftspflegekonzept Bayern (LPK) wird hierdurch v. a. eine Erhéhung der (Grof3-) Insektendichte
als wichtige Nahrungsressource flr eine Reihe von Arten erreicht. Weiterhin ergeben sich positive
Auswirkungen fur viele bodennah britende Vogelarten u. a. Goldammer und Baumpieper. Das Mahgut
ist dabei abzufahren, um ein Verfilzen der Grasnarbe zu vermeiden und Krauter so gut wie moglich zu
fordern. Das Mahgut ist vor der Abfuhr mindestens einen Tag auf der Flache zwischen zu lagern. Die
Mahd mit dem Messerbalken ist aus der Sicht des Naturschutzes wenn mdglich der Vorzug zu geben.
Eine Mahdhohe von 10 cm Uber Grund ist einzuhalten. Eine flachige Dingung der Wiese ist nicht mehr
zulassig. Eine Diingung ist, wenn erforderlich, zukiinftig nur noch im stammnahen Kronentrauf-Bereich
der Obstbaume erlaubt und ist mit Festmist durchzufiihren. Kunstdiinger- oder Gillegaben sind aus
Grinden des Extensivierungszieles nicht zulassig. Bei Bedarf ist nach Ricksprache mit der Unteren
Naturschutzbehorde des Landkreises Altotting im Abstand von ca. 5 Jahren ein zusatzlicher Schnitt zur
Auflichtung der Wiesenbestande Mitte Juli moglich, falls die Ergebnisse der Effizienzkontrolle dies
notwendig erscheinen lassen.

Die Neuanlage der Streuobstwiesen sudlich der bestehenden Flachen sollte mit regionaltypischen
Sorten durchgefiihrt werden. Dabei sind aufgrund der reicheren Hohlenbildung Apfel und Birnen
gegenuber Kirschen und Zwetschgen zu bevorzugen. Insgesamt sind pro 150 m? Flache mind. ein
Obstbaum zu pflanzen, dies entspricht ca. 75 Baumen. Als ungefahrer Richtwert wird eine Stiickelung
von ca. 50 % Apfelbdumen (ca. 38 Stk.), 30 % Birnbdumen (ca. 23 Stk.) und je 10 % Kirsch- und
Zwetschgenbdumen (ca. 14 Stk.) vorgeschlagen. Folgende vorgeschlagenen Apfel- und Birnensorten
wurden im Landkreis Altétting 2009 im Rahmen einer Sortenbestimmung (Finster 2009) erfasst
(Auswahl siehe Umweltbericht S. 35). Die Obstbdume sind bei Bedarf einem Verjliingungs- bzw.
Pflegeschnitt zu unterziehen. Das Obst kann einer Nutzung zugeflihrt werden, der Einsatz von Bioziden
oder sonstigen chemischen Hilfsmitteln, z. B. zur Ertragssteigerung, ist unzulassig.

Im Bereich der als Stauden- und Altgrassaume bezeichneten Flachen sind mehrjahrige Stauden- und
Altgrasfluren Uber Sukzession zu entwickeln. Hierfir sind die Mahdgrenzen der Flachen abzustecken
bzw. auszupflocken und so vor einer jahrlichen Mahd zu sichern. Nach der Entwicklung sind die
Saumstandorte einer abschnittsweisen dreijahrigen Herbstmahd (Freischneider) auf ca. einem Drittel
der Flache (33% Flachenanteil) zu unterziehen, um Gehdlzaufwuchs vorzubeugen. Das Mahgut ist aus
der Flache abzufahren, kann aber im Bereich der Ausgleichsflache gesammelt endgelagert werden. Das
Mahgut ist vor der Abfuhr mindestens einen Tag auf der Flache zwischen zu lagern. In den
bezeichneten Bereichen sind dartber hinaus aufwertende Habitatstrukturen, zum einen durch die
Anlage von Steinhaufen oder Wurzelstécken als Deckung und Riickzugsraum, zum anderen durch das
Einbringen von Sand- bzw. Lehmhaufen als Nistplatz fir Wegwespen und Wildbienen durchzufiihren.
Erstere Strukturen sollten eine FlachengréRe (Grundflache) von 5 m? nicht unterschreiten. Die Sand-
Lehmhaufen, sollten in einer GroRe von ca. 4,0 m auf ca. 2,5 m erstellt werden, bei einer maximalen
Hohe von ca. 80 — 100 cm. Dabei ist v. a. die stiidexponierte ,Béschung® breit und flach auszupragen.
Diese Bereiche sind jahrlich im Rahmen der Pflege der Stauden- und Altgrassdume auszumahen und
offen zu halten.

Im Bereich der als blutenreichen Hecken bezeichneten Flachen sind strauchdominierte Hecken aus
standortgerechten, einheimischen Geholzen (Pflanzabstand 1,5 x 1,5 Meter) in Forstqualitat (Artenliste
siehe Umweltbericht) in einer Breite von ca. 4,5 Metern anzupflanzen und zu entwickeln.
Dabei soll gezielt Schlehen (Prunus spinosa) und Weiden (Sal-Weide) ein dominanter Anteil von ca. 45
% an der Pflanzung gegeben werden, um im Zusammenspiel mit den Obstbdumen Akzente im
Landschaftsbild zu setzen aber auch eine lang andauernde Nektarquelle fur Insekten, insbesondere
Wildbienen und Schmetterlinge bereitzustellen. Mit der entsprechenden Gestaltung, Pflege und
Entwicklung der genannten KompensationsmafRnahmen gilt der Eingriff durch den Bebauungsplan Nr. 4f
als ausgeglichen.

Mit allen 24 Stimmen
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3.3.

3.4.

Vollzug der Baugesetze; .
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4 g, Anderung des Deckblatts zum Bebauungsplan

Nr.4 vom 13.07.1982 fiir den Bereich WackerstraBe (ostlich), Nikolaus-Otto-StraRe (nordlich)
im__beschleunigten Verfahren gemdR § 13a Abs. 1 Satz 2 Ziff. 1 BauGB -
Aufstellungsbeschluss

Auf die Ausfihrungen im BA-Protokoll wird verwiesen.
Entsprechend der Empfehlung fasst der Stadtrat folgenden Beschluss:

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4 g, Anderung des Deckblatts zum Bebauungsplan Nr.4
vom 13.07.1982 fir den Bereich WackerstraBe (6stlich), Nikolaus-Otto-StraRe (noérdlich) im
beschleunigten Verfahren gemal § 13 a Abs. 1 Satz 2 Ziff. 1 BauGB unter Verzicht auf die
Durchfiihrung einer Umweltpriifung sowie den Nachweis von AusgleichsmaRnahmen wird
beschlossen.

Mit allen 24 Stimmen

Vollzug der Baugesetze;

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33 g fiir den Bereich Ulrich-Schmid-StraRe
(nordostlich), Am Forstpoint (siidlich, siidostlich); Teildnderung des Bebauungsplanes Nr.
33 a, 1. BA im beschleunigten Verfahren gemdB § 13 a Abs. 1 Ziff. 1 BauGB

Billigungsbeschluss

Auf die Ausfiihrungen im BA-Protokoll wird verwiesen.
Entsprechend der Empfehlung fasst der Stadtrat folgenden Beschluss:

Zum Schreiben der e-on Bayern AG, Netzcenter Eggenfelden, vom 11.03.2011:
Die Hinweise der e-on Bayern AG werden beachtet.

Mit allen 24 Stimmen

Zum Schreiben des Landratsamtes Altotting vom 21.03.2011:

Sachgebiet 52 (Hochbau):

1. Aus gestalterischen Grinden wird eine Mindestdachneigung von 28° sowie eine Hochstneigung
von 30° festgesetzt.

2. Die festgesetzte Firstrichtung reicht als gestalterische Regelung aus. Der fur das freistehende
Einfamilienhaus vorgegebene Bauraum flhrt zu einer phantasievollen Baukdrpergestaltung, die
bereits hinter dem zu Grunde liegenden Bauvorbescheidsantrag steht.

3. Der zitierte Mindestabstand von 3,00 m gemafl BayBO wird in die Textlichen Festsetzung C.4
als Hinweis in Klammern aufgenommen.

4. Dem Vorschlag des Landratsamtes Altotting zur Erganzung Textlichen Festsetzung C.5 (4) wird
gefolgt. Im Ubrigen erfolgt eine redaktionelle Richtigstellung.

Sachgebiet 53 (Landschaftspflege, Griinordnung und Gartenbau):

Auf eine Festsetzung zum Erhalt der Bdume wird explizit verzichtet. Dennoch besteht kein Anlass,
die Baume zu beseitigen. Auf die Stellungnahme zur naturschutzfachlichen Stellungnahme des
Landratsamtes Altétting wird verwiesen

Unter D) Hinweise wird die Ziffer 2. gestrichen.

Naturschutzfachliche Stellungnahme:

Nach Rucksprache mit der Unteren Naturschutzbehérde des Landratsamtes Altétting soll der
Artenschutz bei der Beseitigung der zwei Bestandsbaume auf das Vorhandensein von Arten der
Anhangliste IV der FFH-Richtlinie Gberprift werden.

Auf eine Festsetzung zum Erhalt der Bdume wird explizit verzichtet. Dennoch besteht kein Anlass,
die Bdume zu beseitigen. Unter D. Hinweise wird daher folgender Wortlaut aufgenommen:

“Die beiden Bestandsbdume auf der derzeitigen Flur Nr. 2186 sollen erhalten werden. Bei einer
Beseitigung der Bestandsbaume ist zuvor der Artenschutz hinsichtlich des Vorkommens von Arten
der Anhangliste IV der FFH-Richtlinie zu prifen.*

Mit allen 24 Stimmen
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Zum Schreiben der Deutschen Telekom Netzproduktion GmbH, Bad Aibling, vom 21.03.2011:
Der Hinweis der Deutschen Telekom wird beachtet.

Mit allen 24 Stimmen

Schreiben des Bund Naturschutz, Ortsgruppe Burghausen, vom 23.03.2011:

Die redaktionelle Klarstellung wurde bereits vorgenommen.

In der Garagenzeile 6stlich der geanderten Baugrundstiicke stehen den Grundstlickseigentimern
aus der Vorgangerplanung bereits realisierte Garagen in ausreichender Anzahl zur Verfigung. Auf
Grund der Entfernung von der Sammelparkierungsanlage wurde dem nordwestlichen
Einfamilienhaus-Grundstiick ein zusatzlicher Garagenstandort auf der Gebaudenordseite
zugestanden.

Der Bebauungsplan Nr. 33 a, I. BA erwies sich flr die stidwestliche Reihenhauszeile in den letzten
20 Jahren als nicht mehr nachfragegerecht und daher nicht umsetzbar. Grundstiickseigentimer
sind inzwischen gegenwartige Hinterlieger, die Eigenbedarf decken mdchten. Der Stadtrat hat
daher die Anderung des rechtsgiiltigen Bebauungsplanes beschlossen.

Mit allen 24 Stimmen
Begriindung:

zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33 g fiir den Bereich Ulrich-Schmid-Strale
(nordostlich), Am Forstpoint (siidlich, siidostlich), Teilanderung des Bebauungsplanes Nr.
33 a, 1. BA im beschleunigten Verfahren gemaR § 13 a Abs. 1 Ziff. 1 BauGB

Planungsgrundlagen

Vorbemerkungen:

Der Bebauungsplan Nr. 33 a sah in zwei Bauabschnitten die Errichtung von 7 bzw. 5
Reihenhdusern auf dem Gesamtgrundstick vor. In den achtziger Jahren ist bereits ein erster
Bauabschnitt mit sieben Reihenhdusern errichtet worden. Fir eine Reihenhausanlage in einem
zweiten Bauabschnitt besteht heute keinerlei Nachfrage mehr. Inzwischen liegt jedoch ein Antrag
auf Vorbescheid fir die Errichtung eines Doppelhauses sowie eines Einfamilienhauses vor, die
innerhalb der festgesetzten Baugrenzen nicht zu realisieren sind. Im Rahmen einer vereinfachten
Anderung gemaR § 13 a BauGB soll nun der rechtsgiiltige Bebauungsplan den veranderten
Gegebenheiten angepasst und die geplante Bebauung in die bebaute Umgebung eingepasst
werden.

Einordnung in Gibergeordnete Planungen:

Der geplante Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 33 g ist im Flachennutzungsplan der
Stadt Burghausen mit integriertem Landschaftsplan als Wohnbauflache dargestellt. Eine Anderung
oder Anpassung des Flachennutzungsplanes ist daher nicht erforderlich.

Erfordernis der Planung:
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33 g werden die planungsrechtlichen Grundlagen fur
eine zeitgemale bauliche Nutzung des bisher brach liegenden Grundstiicks geschaffen.

Geologie:
Im Bereich des Bebauungsplanes stehen vorwiegend quartédre Morédnenablagerungen in Form von
Moranenkiesen an, die teilweise oberflachlich von LéRlehmablagerungen angedeckt sind.

Planungskonzept

ErschlieBung:

Das vorhandene Baugebiet wird Gber die Strale am Forstpoint im Nordwesten bzw. einen privaten
Wohnweg im Sudosten erschlossen, an dem auch die zugeordneten Garagen in ausreichender
Anzahl zur Verfigung stehen.

Stadtebauliches Konzept:

Die Anderung des rechtsgiiltigen Bebauungsplanes betrifft lediglich Anzahl, Art und Anordnung von
nunmehr drei statt bisher finf Wohneinheiten in einem freistehenden Einfamilienhaus sowie einer
Doppelhausgruppe. Die Gebdude sollen sowohl am Verlauf der Gberdrtlich nicht unbedeutenden
Ulrich-Schmid-Strale, als auch der einmiindenden Stral’e Am Forstpoint orientiert werden.
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3.5.

41.

Bebauungskonzept:

Die Bebauung soll an Stelle der bisher festgesetzten Reihenhausbebauung mit einem Einzel- und
einem Doppelhaus erfolgen. Die Festlegung der Gebaudekubatur erfolgt Gber Dachneigung und
zulassige Wandhdhe.

Die festgesetzte Wandhdhe gewahrleistet ein vertretbares Trauflinienniveau. Im Ubrigen
orientieren sich die Kubatur-Festsetzungen an denen der umgebenden Bauleitplanung.

Da die notwendigen Stellplatze bereits in der Stellplatzanlage an dem privaten ErschlieBungsweg
vorgehalten werden, kann auf die Anlage von Stellplatzen sowie die Errichtung von Garagen
weitgehend verzichtet werden. In Anbetracht der Entfernung zu der bereits vorhandenen
Stellplatzanlage wird lediglich an dem nordwestlichen Einfamilienhaus vorsorglich eine Flache fir
Nebenanlagen, Zweckbestimmung Garage festgesetzt.

Griinordnung:

Aus den im vorangegangenen Absatz angeflhrten Grinden stehen die verbleibenden Freiflachen
weitgehend fir eine Begriinung zur Verfligung. Aus gestalterischen Grinden ist je Baugrundstiick
mindestens ein heimischer Laubbaum mittlerer Grofze (Mittelstamm), vorzugsweise ein Obstbaum
zu pflanzen.

UMWELTPRUFUNG
Im Verfahren nach § 13 a BauGB ist die Durchfiihrung einer Umweltpriifung sowie der Nachweis
von Ausgleichsmalinahmen nicht erforderlich.

Der Bebauungsplan Nr. 33 g fur den Bereich Ulrich-Schmid-Stral3e (norddstlich), Am Forstpoint
(sudlich, slddstlich); Teilanderung des Bebauungsplanes Nr. 33 a, 1. BA im beschleunigten
Verfahren gemal® § 13 a Abs. 1 Ziff. 1 BauGB wird in der Fassung vom 13.04.2011 mit
Begrundung gebilligt.

Mit allen 24 Stimmen

Anderung der Satzung iiber die ErschlieBungsbeitrige / Neufestsetzung der Einheitssitze

Auf die Ausfuhrungen im BA-Protokoll wird verwiesen.
Entsprechend der Empfehlung fasst der Stadtrat folgenden Beschluss:

Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches (BauBG) in Verbindung mit Art. 23 der
Gemeindeordnung fir den Freistaat Bayern (G0) und Art. 5 a des Kommunalabgabengesetzes
(KAG) erlasst die Stadt Burghausen die im Sachverhalt dargestellte Satzung zur Anderung der
Satzung Uber die Erschlieungsbeitrage.

Mit allen 24 Stimmen

Finanzangelegenheiten

Vorbereitung des Rechnungsabschlusses 2010

Auf die Ausfihrungen im HA-Protokoll wird verwiesen.

Zu Seite 7 — HHSt. 1122.4140 (Verkehrsuberwachung — Entgelte fir tariflich Beschaftigte)

Die Erhdéhung resultiert daraus, dass eine Mitarbeiterin des Einwohnermeldeamts zur Kommunalen
Verkehrsiberwachung umgesetzt wurde. Die dadurch frei gewordene Stelle im
Einwohnermeldeamt wurde durch die Ubernahme einer fertig ausgebildeten Auszubildenden
wieder besetzt.

Zu Seite 10 — HHSt. 2111.4140 (Hans-Stethaimer-Schule — Entgelte fiir tariflich Beschaftigte)

Es war geplant, die Nachmittagsbetreuung auszuweiten. Die dadurch entstehenden Mehrkosten
wurden im Haushaltsplan eingeplant. Die Nachfrage fiir die Nachmittagsbetreuung war jedoch
nicht so hoch wie erwartet.
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4.2,

Zu Seite 12 — HHSt. 3401.4090 (Kulturamt — Aufwendungen fiir ehrenamtliche Tatigkeit)

Der Kulturbeauftragte der Stadt erhalt eine monatliche Aufwandsentschadigung in Héhe von
250 € (x 12 = 3.000 €). Der Der Ansatz in Hohe von 1.500 € wurde versehentlich von einer alten
Datei Ubernommen.

Zu Seite 13 — HHSt. 4600.4090 (Jugendarbeit — Aufwendungen fiir ehrenamtliche Tatigkeit)
Herr Stadtrat Schacherbauer bittet, zu bericksichtigen, dass die Befristung der Stelle It.
Stadtratsbeschluss am 31.05.2011 auslauft.

Zu Seite 30 — HHSt. 7191.5433 (Bedurfnisanstalten — Verglitung an Reinigungsunternehmen)
Aufgrund von Beschwerden wurde der Reinigungszyklus bei den Bedirfnisanstalten Curaplatz und
Waffenplatz von zweistlindlich auf stiindlich erweitert.

Zu Seite 30 — HHSt. 7621.5440 (Stadtsaal — Strom) und HHSt. 7624.5440 (Birgerhaus — Strom)
Der Strom- und Heizkostenvergleich fir die Jahre 2006 — 2010 wird fur die Sitzung des
Rechnungsprufungsausschuss vorbereitet.

Auf beigefligte Anlage 1 wird verwiesen.

Zu Seite 32 — HHSt. 8803.5420 (Raitenhaslach — Heizungskosten)

Hier sind die Heizkosten fir die Gebaude Raitenhaslach 5 und 6 (ca. 7.000 €) sowie die neu
hinzugekommene Heizanlage in Raitenhaslach 2 (Brauerei) fiir die Rdume der Georgsblaser und
das neue Pfarrbiro (ca. 18.000 €) enthalten.

Zu Seite 40 — Abgange auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahren
Es wird auf den dazu gefassten Hauptausschussbeschluss vom 02.12.2009, Nr. 1.2 verwiesen.

Zu Seite 55 — HHSt. 3331.5420 (Musikschule — Heizungskosten)
Die Heizkostenabrechnung fir das 2. Quartal 2010 i. H. v. ca. 6.000 € ging erst im April diesen
Jahres ein.

Es wird folgender Beschluss gefasst:

Die beiliegende Vorbereitung des Rechnungsabschlusses wird beschlossen.
Mit allen 24 Stimmen

Antrag der Burghauser Wohnbau GmbH auf Bereitstellung von Mitteln fiir die
Bestandserfassung an stadtischen Gebduden

Auf die Ausfuhrungen im HA-Protokoll wird verwiesen.
Entsprechend der Empfehlung fasst der Stadtrat folgenden Beschluss:

Die Stadt Burghausen beauftragt die Burghauser Wohnbau GmbH zur Durchfiihrung der
Bestandserfassung an stadtischen Gebauden, beginnend mit

dem Rathaus
dem Stadtsaal und
der Hans-Stethaimer-Schule

Die daflr erforderlichen Mittel werden im Nachtragshaushalt 2011 bei den Haushaltsstellen
0681.5010 (Gebaudeunterhalt Rathaus 12.000 €), 7621.5010 (Gebaudeunterhalt Stadtsaal 10.000
€) und 2111.5010 (Gebaudeunterhalt Hans-Stethaimer-Schule 8.000 €) bereitgestellt.

Mit allen 24 Stimmen
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5.1.

5.2.

Sonstiges

Beteiligung an der Kampagne "FairTrade Towns"

Auf die Ausfuhrungen im HA-Protokoll wird verwiesen.

Frau Stadtrétin Bachmeier erklért, dass es mit dem Erwerb des Titels ,FairTrade-Stadt‘ darum
geht, den fairen Handel zu unterstiitzen und dadurch die Lebensbedingungen in der Dritten Welt zu
verbessern. Mit dem Titel ,FairTrade-Stadt® wird die nachhaltige und sinnvolle Arbeit der
Burghauser Biirger aufgewertet, die bereits seit Jahrzehnten den fairen Handel betreiben. Die
Bedenken, dass es zu einem Konkurrenzverhalten zu den regionalen Produkten kommen kdnnte
sieht Frau Stadftrétin Bachmeier nicht, da Produkte unterstiitzt werden die in anderen Léndern
produziert werden. Formales Kriterium fiir den Antrag auf den Titel ,FairTrade-Stadt” ist ein
Stadtratsbeschluss. AnschlieBend wird eine Steuerungsgruppe mit Personen aus den bereits
bestehenden Gruppen gebildet. Fiir die Stadt entstehen keine Kosten. Der Stadtrat wird
regelméalig informiert, weitere Beschliisse sind nicht notwendig. Der Titel wird zunédchst auf eine
Dauer von 2 Jahren verliehen, anschlieBend erfolgt eine nochmalige Uberpriifung.

Laut Herrn Stadtrat Dr. Blum werden die fairen Handelsaktivitdten von allen politischen
Organisationen (UN, EU u. a.) positiv gesehen und geférdert. Die Steuerungsgruppe sollte sich
jedoch nicht nur auf ein FairTrade-Siegel festlegen, sondern verschiedene FairTrade-
Organisationen empfehlen.

Frau Stadtrétin Bachmeier erwidert, dass keine einzelnen Produkte beworben werden. Zunéchst
werden die Geschéfte gezéahilt, die FairTrade-Waren anbieten.

Herr Stadtrat Schacherbauer unterstiitzt die Beteiligung der Stadt an der Kampagne.

Herr Stadtrat Harrer wiederholt seine Ausflihrungen aus der Hauptausschusssitzung vom
06.04.2011.

Es wird folgender Beschluss gefasst:
Die Stadt Burghausen beteiligt sich an der Kampagne ,FairTrade Towns® und ergreift die im Antrag

geschilderten Mal3nahmen zur Erringung des Titels ,FairTrade-Stadt®.
Mit 18 zu 6 Stimmen

Antrag von Herrn StR Fabian wegen Einrichtung eines Halteverbotes entlang des
Stadtsaalvorplatzes

Auf die Ausfihrungen im HA-Protokoll wird verwiesen.

Der Arbeitskreis Verkehr hélt laut Herrn Stadtrat Fabian die Einrichtung eines Halteverbots entlang
des Stadtsaalvorplatzes fiir sinnvoll, um den neuralgischen Verkehrspunkt am Stadiplatz zu
entschédrfen. Um abzukldren, ob ein dauerhaftes Halteverbot sinnvoll ist, soll zunéchst eine
Probephase fiir die Dauer von 5 Wochen (Ende Pfingstferien bis Beginn Sommerferien)
durchgefiihrt werden.

Herr Stadtrat Dr. Schmidt-Thré hélt es fiir schwierig, fiir die Dauer von 30 Minuten ein Halteverbot
durchzusetzen. Wesentlich ist jedoch, dass dann zwei volle Fahrspuren fiir Pkw zur Verfiigung
stehen und dadurch héhere Geschwindigkeiten zu erwarten sind. Dies wiirde nach Meinung von
Herrn Stadtrat Dr. Schmidt-Thré zu einer stdrkeren Gefédhrdung der Schiiler fiihren.
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Herr Stadtrat Harrer hélt die Einrichtung eines Halteverbots fiir das falsche Signal fiir die
Gastronomie und den Einzelhandel in der Altstadt, da durch das geplante Halteverbot die jetzt
schon wenig vorhandenen Parkplétze in der Altstadt weiter reduziert werden. Weiter ist zu
beachten, dass wéhrend der Bauphase der Turnhalle fiir das Kurfiirst-Maximilian-Gymnasium die
Parkplétze in der Zaglau nicht genutzt werden kdnnen. Die jetzige Regelung sollte belassen
werden.

Herr Stadtrat StrauBBberger weist darauf hin, dass die Polizeiinspektion Burghausen gegen die
Einrichtung eines Halteverbots ist, da die zu erwartenden héheren Geschwindigkeiten der Pkw-
Fahrer zu einer stdrkeren Gefédhrdung fiihren. Dieser Auffassung schlie8t sich Herr Stadtrat
StrauBberger an. Zudem stellt sich die Frage ob ein Abschleppen von Falschparkern bei einem
30mintitigem Halteverbot verhéltnisméalig ist

Herr Erster Birgermeister Steindl ergénzt, dass sich das Ordnungsamt der Meinung der
Polizeiinspektion Burghausen anschliel3t. Auch Herr Erster Biirgermeister Steindl hat Bedenken
gegen eine dauerhafte Einrichtung eines Halteverbots entlang des Stadtsaalvorplatzes. Im
Rahmen der Abwégung diirfen jedoch die Gastronomie und der Einzelhandel nicht das
Hauptargument sein. Einem GrolB3teil der Verkehrsteilnehmer, die zur Mittagszeit (ber den
Stadtplatz fahren ist die gefédhrliche Situation bekannt.

Auch Herr Stadtrat Englisch spricht sich fiir eine Probephase aus, da die Sicherheit der Schiiler
vorgehen muss. Die Situation am Stadtplatz sollte wdhrend der Probephase genau dokumentiert
werden.

Herr Stadtrat Schacherbauer stimmt seinem Vorredner zu, dass die Sicherheit der Schiler
gewéhrleistet sein muss. Die jetzige Beengtheit fiihrt dazu, dass die Pkw-Fahrer langsam an den
Bussen vorbei fahren. Auch Herr Stadtrat Schacherbauer sieht durch den durch das Halteverbot
moglichen schnelleren Verkehrsfluss einen Anstieg des Gefdhrdungspotentials. Der Durchfiihrung
einer Probephase steht er kritisch gegeniiber, da die bestehende und bekannte Situation aufgeldst
wird.

Herr Stadtrat Kokott spricht sich massiv gegen die Durchfiihrung einer Probephase aus. Auch die
Schiiler sind daran gewbhnt, dass die Pkw langsam an den Bussen vorbei fahren. Herr Stadfrat
Kokott hat dulBerste Bedenken, dass sich die Schiiler entsprechend schnell auf die neue Situation
mit den schneller fahrenden Pkw einstellen kénnen.

Es wird folgender Beschluss gefasst:

Der Stadtrat stimmt einer Probephase fur die Einrichtung eines Halteverbotes entlang des
Stadtsaalvorplatzes zu. Die Probephase beginnt mit Ende der Pfingstferien und dauert bis zum
Beginn der Sommerferien.

Mit 9 zu 15 Stimmen abgelehnt

Anfragen/Sonstiges

1.

Gratulation an Herrn Heino Brodschelm zur Uberreichung des Bundesverdienstkreuzes
1. Klasse

Zur Uberreichung des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse an Herrn Heino Brodschelm gratuliert
Herr Erster Blirgermeister Steindl im Namen des gesamten Stadtrates.

10 Jahre Partnerschaft mit Ptuj

Der Termin fiir den Gegenbesuch der Stadtdelegation in Ptuj wird auf das Wochenende 16. —
18.09. festgelegt.
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Paulaner Cup

Herr Erster Biirgermeister Steindl weist darauf hin, dass das Endspiel um den Paulaner Cup am
16.05. um 20:15 Uhr in der Wacker-Arena stattfinden wird. Hierbei tritt die Mannschaft des FC
Bayern Miinchen gegen den in Rahmen eines Turniers zwischen verschiedenen Regionalteams
(werden in einem Castingverfahren zusammengestellt) ermittelten Sieger an. Das Spiel wird Live
im Fernsehen (Sport1) iibertragen.

Verwendung von Recyclingpapier

Fir Herrn Stadtrat Englisch ist es im Sinne des Klimaschutzes wichtig, dass kiinftig in der
gesamten Stadtverwaltung Recyclingpapier eingesetzt wird.

Nachrichtlich:
Das bis zum Jahr 2009 eingesetzte Recyclingpapier wurde im Jahr 2010 durch Normalpapier
ersetzt. Die Grunde hierfir waren:

- hoher Preis (8,50 €/1.000 Blatt)

- sehr hoher Chloranteil im Papier (Bleichung des Papiers, um einen hohen WeilRegrad zu

erreichen). Die Herstellung dieses Recyclingpapiers ist daher sehr umweltschadlich.

Von der Verwendung von reinem Recyclingpapier aus 100% Altpapier ohne Aufheller wird
abgeraten, da durch dieses Papier die Sensoren der Drucker und Kopierer stark verschmutzt
werden und mit héheren Wartungsintervallen und -kosten zu rechnen ist.
Es wird empfohlen, FSC-zertifiziertes Recyclingpapier zu verwenden. Dieses Papier ist optisch von
Normalpapier nicht zu unterscheiden. Das zur Herstellung verwendete Holz wird jedoch nur aus
Waldern gewonnen in denen einen regelmaRig untersuchte und Uberpriifte Waldbewirtschaftung
erfolgt, die umweltgerecht, sozialvertraglich und wirtschaftlich tragfahig sein muss.

Kostenvergleich:
- Normalpapier (momentan eingesetzt): 7,84 €/1.000 Blatt
- 100% Umweltpapier ohne Aufheller: 6,96 €/1.000 Blatt
- FSC-zertifiziertes Papier: 8,30 €/1.000 Blatt

Parkautomat Hallenbad

Laut Herrn Stadtrat Jedlitschka loben die Nutzer der Dreifachturnhalle des SV Wacker Burghausen
e. V. die Parkregelung mit dem Parkautomaten.

"App" der Stadt Burghausen

Herr Stadtrat Jedlitschka weist darauf hin, dass die ,App“ der Stadt Burghausen einige falsche
Angaben enthélt und bittet darum, diese zu Uberarbeiten.

Behindertenbeauftragter der Stadt Burghausen

Frau Stadtrédtin Bachmeier hélt es fiir wichtig, dass ein neuer Behindertenbeauftragter fiir die Stadt
Burghausen ernannt wird. Herr Spermann hat dieses Amt aus gesundheitlichen Griinden
aufgegeben. Zudem sollte lber eine gewisse Art der Aufwandsentschddigung nachgedacht
werden.

Herr Erster Biirgermeister Steindl erwidert, dass innerhalb der Stadtverwaltung verschiedene
Personen gefragt wurden, diese jedoch nicht bereit waren das Amt zu libernehmen. Es kénnen
auch jederzeit Personen aus der Bevélkerung vorgeschlagen werden.
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10.

1.

12,

13.

Sachstand City-Card

Nachrichtlich:

Durch die Wif6G wurde in den Jahren 2008/2009 die Einfiihrung einer Bonuscard mit einem sog.
Geldrucksystem vorbereitet. Dieses Kartensystem erhielt 2007 den Bayerischen Marketing-Preis
und wird in verschiedenen Stadten Deutschlands (u.a. auch UnterschleiRheim Minchen)
eingesetzt. Dieses Kartensystem wurde bereits auch mit Taurus und Edeka besprochen. Auf
Wunsch von Gewerbeverband und Werbering soll das Kartensystem erst mit der Eréffnung des
Taurus-Einkaufszentrums eingefuhrt werden.

Burg fiir Auswartige schwer auffindbar

Laut Frau Stadtrétin Stiickler ist die Burg fiir Auswértige schwer zu finden, wenn sie von der
Altstadt in Richtung Neustadt fahren. Die Einfahrt in die Tiefgarage Marktler Stralle vom Curaplatz
aus ist ebenfalls schlecht auffindbar.

Burg - Weg zum Liebenweinturm

Herr Stadtrat Schacherbauer weist darauf hin, dass der Weg zwischen Uhrturm und
Liebenweinturm zwischen nicht ausgeleuchtet und schwer begehbar ist.

Chemiepreis
Auf entsprechende Nachfrage von Herrn Stadtrat Dr. Blum antwortet Herr Erster Biirgermeister

Steindl, dass der Chemiepreis im Oktober/November verliehen werden soll. Die Vorbereitungen
hierfiir laufen bereits.

Trimm-Dich-Pfad

Laut Herrn Stadtrat Dr. Schmidt-Thré sollte man sich baldmdglichst lber die Parkplatzgestaltung
und Wegefiihrung des Trimm-Dich-Pfades Gedanken machen.

neues Salzachzentrum

Da der Stadtebauvertrag dem Stadtrat noch nicht vorliegt fragt Herr Stadtrat Kokott nach, ob
beziiglich der Errichtung des neuen Salzachzentrums durch die Taurus Investment Holdings
GmbH mit Problemen zu rechnen ist.

Herr Erster Bliirgermeister Steindl erwidert, dass der Vertrag seit ca. 3 Wochen bei der
Stadtverwaltung vorliegt und dem Stadtrat zugeleitet wird.
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14. Burgshuttle
Frau Stadtrétin Graf spricht sich dafiir aus, dass der Burgshuttle wieder eingefiihrt wird.
Herr Erster Biirgermeister Steindl erklért, dass in diesem Jahr keine Uberlegungen bestehen,

wieder ein Burgshuttle einzusetzen. Es ist jedoch im Sinne der Nachhaltigkeit geplant, den fiir die
Landesausstellung auszuarbeitende Shuttlebetrieb in den Folgejahren weiter zu betreiben.

Ende der 6ffentlichen Sitzung: 16:00 Uhr
Burghausen, 13.04.2011

STADT BURGHAUSEN

HANS STEINDL CHRISTIAN EDENHOFFER
ERSTER BURGERMEISTER PROTOKOLLFUHRER



	FLD_sidat
	FLD_gsgrnr
	Anwesenheit
	Name
	Entschuldigt
	BM_TEXT1
	Text
	Tagesordnung
	Betreff
	Wortprotokoll
	Beschluß
	Abstimmungsergebnis
	Zu

